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Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltung, Vertrieb und Beratung Verwaltung, Vertrieb und Beratung     
 
 
Investmentgesellschaft Investmentgesellschaft Investmentgesellschaft Investmentgesellschaft     
 
AC QuantAC QuantAC QuantAC Quant 
36, avenue du X Septembre 
L-2550 Luxemburg  
 
 
Verwaltungsrat der InvestmentgesellschaftVerwaltungsrat der InvestmentgesellschaftVerwaltungsrat der InvestmentgesellschaftVerwaltungsrat der Investmentgesellschaft    
    
 
Vorsitzender des VerwaltungsratesVorsitzender des VerwaltungsratesVorsitzender des VerwaltungsratesVorsitzender des Verwaltungsrates 
 
Roman Rosslenbroich 
Geschäftsführer der Aquila Capital Management GmbH  
D-20095 Hamburg 
 
 
Stellvertretender VerwaltungsratsvorsitzenderStellvertretender VerwaltungsratsvorsitzenderStellvertretender VerwaltungsratsvorsitzenderStellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender 
 
Jost Rodewald 
Geschäftsführer der Aquila Capital Management GmbH 
D-20095 Hamburg 
 
 
VerwaltungsratsmitgliedVerwaltungsratsmitgliedVerwaltungsratsmitgliedVerwaltungsratsmitglied 
 
Marc Kriegsmann 
Geschäftsführer der Alceda Fund Management S.A. 
L-2550 Luxemburg 
 
    
    
Wirtschaftsprüfer der InvestmentgesellschaftWirtschaftsprüfer der InvestmentgesellschaftWirtschaftsprüfer der InvestmentgesellschaftWirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft    
    
Ernst & YoungErnst & YoungErnst & YoungErnst & Young    Luxemburg SALuxemburg SALuxemburg SALuxemburg SA    
7, Parc d'Activité Syrdall 
L-5356 Munsbach 
Luxemburg    
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VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaft    
    
Alceda Fund Management S.A.Alceda Fund Management S.A.Alceda Fund Management S.A.Alceda Fund Management S.A.    
36, avenue du X Septembre 
L-2550 Luxemburg 
 
Eigenkapital am 31. Dezember 2009: 1.265.423,93 Euro 
    
Verwaltungsrat der VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsrat der VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsrat der VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft    
    
Vorsitzender des Verwaltungsrates:Vorsitzender des Verwaltungsrates:Vorsitzender des Verwaltungsrates:Vorsitzender des Verwaltungsrates:    
    
Roman Rosslenbroich 
Geschäftsführer der 
Aquila Capital Management GmbH  

Mitglieder des Verwaltungsrates:Mitglieder des Verwaltungsrates:Mitglieder des Verwaltungsrates:Mitglieder des Verwaltungsrates:    
 
Michael Sanders 
Geschäftsführer der  
Alceda Fund Management S.A.  
Luxemburg 
 
Jost Rodewald 
Geschäftsführer der  
Aquila Capital Management GmbH 
Hamburg 
 
Marc Kriegsmann 
Geschäftsführer der 
Alceda Fund Management S.A. 
Luxemburg 
 
Uwe Krönert 
Geschäftsführer der  
Alceda Fund Management S.A. 
Luxemburg 
 
 
Geschäftsführer der VerwaltungsgesellschaftGeschäftsführer der VerwaltungsgesellschaftGeschäftsführer der VerwaltungsgesellschaftGeschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft    
    
Michael Sanders 
 
Marc Kriegsmann 
 
Helmut Hohmann 
 
Uwe Krönert 
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Depotbank Depotbank Depotbank Depotbank     
    
HSBC Trinkaus & HSBC Trinkaus & HSBC Trinkaus & HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SABurkhardt (International) SABurkhardt (International) SABurkhardt (International) SA    
8, rue Lou Hemmer  
L-1748 Findel – Golf 
 
RegisterRegisterRegisterRegister----    und Transferstelle und Transferstelle und Transferstelle und Transferstelle     

European Fund Administration SAEuropean Fund Administration SAEuropean Fund Administration SAEuropean Fund Administration SA    
2, rue d’Alsace 
L-1017 Luxemburg 
 
ZentralverwaltungsstelleZentralverwaltungsstelleZentralverwaltungsstelleZentralverwaltungsstelle    
    
HSBC Trinkaus Investment Managers SAHSBC Trinkaus Investment Managers SAHSBC Trinkaus Investment Managers SAHSBC Trinkaus Investment Managers SA    
8, rue Lou Hemmer  
L-1748 Findel - Golf 
    
AnlageberaterAnlageberaterAnlageberaterAnlageberater    

Aquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbH    
Ferdinandstr. 25-27 
D-20095 Hamburg 
    
ZahlstelleZahlstelleZahlstelleZahlstelle    
 
Großherzogtum Luxemburg 
    
HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SAHSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SAHSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SAHSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA    
8, rue Lou Hemmer  
L-1748 Findel – Golf 
 
Bundesrepublik Deutschland 
    
HSBC HSBC HSBC HSBC Trinkaus & Burkhardt AGTrinkaus & Burkhardt AGTrinkaus & Burkhardt AGTrinkaus & Burkhardt AG    
Königsallee 21-23 
D-40212 Düsseldorf 
und deren Filialen in der Bundesrepublik Deutschland 
 
VertriebsVertriebsVertriebsVertriebs----    und Informationsstelle und Informationsstelle und Informationsstelle und Informationsstelle     
 
Bundesrepublik Deutschland 
    
Aquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbH    
Ferdinandstr. 25-27 
D-20095 Hamburg 
 
Wirtschaftsprüfer der VerwaltungsgesellschaftWirtschaftsprüfer der VerwaltungsgesellschaftWirtschaftsprüfer der VerwaltungsgesellschaftWirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft    
PriceWaterhouseCoopersPriceWaterhouseCoopersPriceWaterhouseCoopersPriceWaterhouseCoopers    
Réviseurs d´entrepriseRéviseurs d´entrepriseRéviseurs d´entrepriseRéviseurs d´entreprise    
400, Route d’Esch 
L-1014 Luxembourg 
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Für einzelne oder alle Teilfonds können Anlageausschüsse gebildet werden, über deren 
Zusammensetzung der Verwaltungsrat beschließt. Zwischenzeitliche Änderungen der 
Anlageausschüsse sind jedoch nicht ausgeschlossen. 
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Die in diesem Verkaufsprospekt (nebst Satzung und Anhang) („ausführlicher Verkaufsprospekt“) 
beschriebene Investmentgesellschaft ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (société 
d’Investissement à capital variable), die gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. 
Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 20. Dezember 2002“) 
in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer 
errichtet wurde.  
 
Dieser ausführliche Verkaufsprospekt ist nur gültig in Verbindung mit dem jeweils letzten 
veröffentlichten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht länger als sechzehn Monate zurückliegen 
darf. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Käufer 
zusätzlich der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen. Rechtsgrundlage des Kaufs von Aktien 
sind der aktuell gültige ausführliche Verkaufsprospekt und die vereinfachten Verkaufsprospekte. 
Durch den Kauf einer Aktie erkennt der Aktionär den ausführlichen Verkaufsprospekt, die 
vereinfachten Verkaufsprospekte sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen 
derselben an.  

Es ist nicht gestattet, vom ausführlichen Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder 
Erklärungen abzugeben. Die Investmentgesellschaft haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte 
oder Erklärungen abgegeben werden, die vom aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt und 
den vereinfachten Verkaufsprospekten abweichen.  

Der ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte sowie die jeweiligen 
Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind am Sitz der Investmentgesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenfrei 
erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der 
Investmentgesellschaft erhältlich. 
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Zusätzliche Hinweise für Aktionäre in der Bundesrepublik DeutschlandZusätzliche Hinweise für Aktionäre in der Bundesrepublik DeutschlandZusätzliche Hinweise für Aktionäre in der Bundesrepublik DeutschlandZusätzliche Hinweise für Aktionäre in der Bundesrepublik Deutschland    
    

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb der Aktien der Investmentgesellschaft in 
Deutschland gem. § 132 Investmentgesetzes (InvG) der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main angezeigt.    
    
ZahlZahlZahlZahl----    und Informationsstelleund Informationsstelleund Informationsstelleund Informationsstelle    
 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AGHSBC Trinkaus & Burkhardt AGHSBC Trinkaus & Burkhardt AGHSBC Trinkaus & Burkhardt AG    
Königsallee 21-23 
D-40212 Düsseldorf 
und deren Filialen in der Bundesrepublik Deutschland 
 
VertriebsVertriebsVertriebsVertriebs----    und Informationsstelleund Informationsstelleund Informationsstelleund Informationsstelle    
 
Aquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbH    
Ferdinandstr. 25-27 
D-20095 Hamburg 
 
Die Vertriebsstellen sind nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder 
Wertpapieren von Aktionären zu verschaffen. 
 
Das Widerrufsrecht gem. § 126 InvGDas Widerrufsrecht gem. § 126 InvGDas Widerrufsrecht gem. § 126 InvGDas Widerrufsrecht gem. § 126 InvG    
    
Erfolgt der Kauf von Investmentaktien durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen 
Geschäftsräume desjenigen, der die Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der 
Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen 
Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsr(Widerrufsr(Widerrufsr(Widerrufsrecht)echt)echt)echt); dies gilt auch dann, 
wenn derjenige, der die Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen 
Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft Fernabsatzgeschäft Fernabsatzgeschäft Fernabsatzgeschäft i.S.d. §312b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem 
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. 
 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf 
ist gegenüber der Alceda Fund Management S.A., 36, avenue du X Septembre, L-2550 
Luxemburg schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen 
Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist.  
 
Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf 
Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden 
ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. 
 
Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.  
 
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer 
die Aktien im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den 
Verhandlungen, die zum Verkauf der Aktien geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung 
gemäß §55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 
 
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische 
Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen 
Rückübertragung der erworbenen Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, 
der dem Wert der bezahlten Aktien am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung 
entspricht. 
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Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 
 
VeröffVeröffVeröffVeröffentlichungenentlichungenentlichungenentlichungen    
    
Im Hinblick auf den Verkauf der Aktien in Deutschland werden Ausgabe- und Rücknahmepreise 
der Aktien der Investmentgesellschaft börsentäglich auf der Internetseite der 
Verwaltungsgesellschaft www.alceda.lu veröffentlicht. Etwaige sonstige Mitteilungen des Fonds 
werden in der Börsenzeitung publiziert. 
 
Informationen im Hinblick auf die Deutsche ZahlInformationen im Hinblick auf die Deutsche ZahlInformationen im Hinblick auf die Deutsche ZahlInformationen im Hinblick auf die Deutsche Zahl----    und Informationsstelle und Informationsstelle und Informationsstelle und Informationsstelle     
    
Alle Zahlungen an Aktieninhaber (Verkaufserlöse, Ausschüttungen soweit einschlägig und alle 
anderen Zahlungen) können durch die deutsche Zahl- und Informationsstelle bewirkt werden. 
 
Anträge auf Zeichnung, Rückgabe und Umtausch von Aktien des Fonds können bei der 
deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. 
 
Der ausführliche Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft, die Satzung, der aktuelle 
vereinfachte Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahres- und Halbjahresabschluss sowie die 
Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenfrei bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 
erhältlich.  
 
Darüber hinaus sind bei der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft sowie der Zahl- 
und Informationsstelle und der Vertriebs- und Informationsstelle die Satzung der 
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank- und Zentralverwaltungsvertrag kostenlos einsehbar. 
 
Besondere Risiken, die aus neuen Verpflichtungen zu Veröffentlichung von Steuerdaten in Besondere Risiken, die aus neuen Verpflichtungen zu Veröffentlichung von Steuerdaten in Besondere Risiken, die aus neuen Verpflichtungen zu Veröffentlichung von Steuerdaten in Besondere Risiken, die aus neuen Verpflichtungen zu Veröffentlichung von Steuerdaten in 
Deutschland resultierenDeutschland resultierenDeutschland resultierenDeutschland resultieren    
    
Die Verwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft muss den deutschen Steuerbehörden 
jederzeit auf Anfrage Dokumente zur Verfügung stellen, um der Steuerbehörde die Überprüfung 
der von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Steuerinformationen ermöglichen zu können.  
 
Die Berechnungsgrundlage der steuerrelevanten Daten unterliegt unterschiedlichen 
Interpretationsansätzen. Aufgrund dessen kann nicht garantiert werden, dass die deutschen 
Steuerbehörden die Berechnungsmethode der Verwaltungsgesellschaft der 
Investmentgesellschaft in jeglicher Hinsicht akzeptieren werden. 
 
Falls sich aufgrund dieses Umstandes herausstellen sollte, dass die veröffentlichten Steuerdaten 
der Investmentgesellschaft inkorrekt sind, muss dem Aktionär klar sein, dass jegliche 
Folgekorrektur keine rückwirkenden Folgen hat und sich als allgemeingültige Regel nur auf das 
laufende Steuerjahr erstreckt. Aufgrund dessen kann eine Korrektur positive oder negative 
Auswirkungen auf den Aktionär nur für das aktuelle Steuerjahr haben, in dem Ausschüttungen 
zugeflossen sind oder in dem ausschüttungsgleiche Erträge zuzurechnen sind. 
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VerkaufsprospektVerkaufsprospektVerkaufsprospektVerkaufsprospekt    
 
Die in diesem Verkaufsprospekt (nebst Satzung und Anhang) beschriebene 
Investmentgesellschaft („Investmentgesellschaft“) wurde auf Initiative der Aquila Capital Aquila Capital Aquila Capital Aquila Capital 
Concepts GmbHConcepts GmbHConcepts GmbHConcepts GmbH aufgelegt und wird von der Alceda Fund Management S.A.Alceda Fund Management S.A.Alceda Fund Management S.A.Alceda Fund Management S.A. verwaltet. 
Initiator ist nicht berechtigt Gelder entgegenzunehmen. 
 
Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds und die Satzung der 
Investmentgesellschaft beigefügt. 
 
Verkaufsprospekt (nebst Satzung und Anhang) bilden eine sinngemäße Einheit und ergänzen 
sich deshalb.  
 
Die Investmentgesellschaft Die Investmentgesellschaft Die Investmentgesellschaft Die Investmentgesellschaft  
 
Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht des 
Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 36, avenue du X Septembre, L.2550 Luxemburg, 
Großherzogtum Luxemburg. Sie wurde am 29. April 2011 für eine unbestimmte Zeit gegründet. 
Ihre Satzung wurde am 28. Juni 2011 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem 
Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mémorial") veröffentlicht. Die 
Investmentgesellschaft ist beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg unter der 
Registernummer R.C.S. Luxemburg B-160943 eingetragen. Das  Geschäftsjahr der 
Investmentgesellschaft endet am 31. März eines jeden Jahres.  
 
Das Mindestkapital der Investmentgesellschaft entspricht gemäß Luxemburger Gesetz dem 
Gegenwert von 1.250.000,- Euro und muss innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten 
nach Zulassung der Investmentgesellschaft durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde erreicht 
werden. Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen der Investmentgesellschaft abzustellen.  
 
Das Anfangskapital der Investmentgesellschaft betrug bei der Gründung einunddreißigtausend 
EUR (EUR 31.000,–), dem dreihundertzehn (310) Aktien ohne Nennwert gegenüberstanden.  
 
Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage in Wertpapieren und/oder 
sonstigen zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil I 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 mit dem Ziel einer angemessenen Wertentwicklung 
zugunsten der Aktionäre durch Festlegung einer bestimmten Anlagepolitik zu erwirtschaften.  
 
Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und 
alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder 
nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Investmentgesellschaft, soweit sie 
nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschließlich 
Änderungsgesetzen) oder nach der Satzung der Investmentgesellschaft der Versammlung der 
Aktionären vorbehalten sind.  
 
Die Investmentgesellschaft überträgt die Verwaltung gemäß Richtlinie 85/611/EWG auf eine 
Verwaltungsgesellschaft.  
 
Die Die Die Die Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft  
 
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Alceda Fund Management S.A. 
(„Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums 
Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxemburg. Sie 
wurde am 9. Januar 2007 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 27. Februar 
2007 im Mémorial veröffentlicht. Eine erste Änderung der Satzung trat am 31. Dezember 2007 in 
Kraft und wurde am 28. Februar 2008 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist 
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beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. 
Luxemburg B-123356 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 
31. Dezember eines jeden Jahres. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 
Tag der Gründung auf Euro 125.000,-. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf keine andere Tätigkeit als die der Verwaltung von gemäß der 
Richtlinie 85/611/EWG und deren Abänderungen (nachfolgend: Richtlinie 85/611/EWG) 
zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ausüben; 
ausgenommen hiervon ist die zusätzliche Verwaltung anderer Organismen für gemeinsame 
Anlagen (OGA), die nicht unter diese Richtlinie fallen und für die die Verwaltungsgesellschaft einer 
Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union gemäß der Richtlinie 85/611/EWG vertrieben werden können, sowie sonstiger 
Luxemburger und ausländischer Investmentvehikel (einschließlich SICARs). 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs 
solcher Anteile und zur Verwaltung dieser OGAW bzw. OGA und SICAR notwendig oder nützlich 
sind. Sie kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern 
oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 13 
des Gesetzes von 2002 entsprechen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsleitung des Fonds 
verantwortlich. Sie darf für Rechnung des Fonds alle Geschäftsleitungs- und 
Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen bzw. dem 
Teilfondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der 
Depotbank und ausschließlich im Interesse der Anleger. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten 
Bevollmächtigten. 
 
Neben der in diesem ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Investmentgesellschaft 
verwaltet die Verwaltungsgesellschaft derzeit noch weitere Investmentfonds. Eine Namensliste 
dieser Investmentfonds ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.  

Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, sofern kein Fondsmanager bestellt wurde.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer 
Kontrolle einen Dritten zur Ordererteilung zu bevollmächtigen.  
 
Die Übertragung der Aufgaben darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die 
Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die 
Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung der Aufgaben nicht daran gehindert werden, im 
Interesse der Aktionäre zu handeln und dafür zu sorgen, dass die Investmentgesellschaft im 
besten Interesse der Aktionäre verwaltet wird.  
 
Die DepotbankDie DepotbankDie DepotbankDie Depotbank        

Die Depotbank der Investmentgesellschaft ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) 
SA SA SA SA mit eingetragenem Sitz in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf. Die Depotbank ist eine 
Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und betreibt 
Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz vom 20. Dezember 
2002, dem Depotbankvertrag, der Satzung sowie diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen). 
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Sie handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der 
Anleger. 

Die RegisterDie RegisterDie RegisterDie Register----    und Transferstelleund Transferstelleund Transferstelleund Transferstelle    

Zur Register- und Transferstelle der Investmentgesellschaft wurde die European Fund European Fund European Fund European Fund 
AdministrationAdministrationAdministrationAdministration    S.A.S.A.S.A.S.A.    ((((„„„„EFAEFAEFAEFA““““)))) mit eingetragenem Sitz in 2, rue d’Alsace, L-1017 Luxemburg 
ernannt. Die Aufgaben der Register- und Transferstelle bestehen in der Ausführung von Anträgen 
bzw. Aufträgen zur Zeichnung, Rücknahme, zum Umtausch und zur Übertragung von Aktien 
sowie in der Führung des Aktienregisters. 
 
Die ZDie ZDie ZDie Zentralverwaltungsstelleentralverwaltungsstelleentralverwaltungsstelleentralverwaltungsstelle    
    
Die Zentralverwaltungsstelle der Investmentgesellschaft ist die HSBC Trinkaus Investment HSBC Trinkaus Investment HSBC Trinkaus Investment HSBC Trinkaus Investment 
Managers SA Managers SA Managers SA Managers SA mit eingetragenem Sitz in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf. Die 
Zentralverwaltungsstelle ist mit der Buchhaltung, Berechnung des Anteilwertes und der 
Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt. 

Die Zentralverwaltungsstelle kann unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und Kontrolle 
Aufgaben an Dritte auslagern. Die Zentralverwaltungsstelle hat die Fondsbuchhaltung an die 
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh, Yorckstraße 21, D-40476 Düsseldorf ausgelagert. 
 
Der Anlageberater Der Anlageberater Der Anlageberater Der Anlageberater     
    
Anlageberater der Investmentgesellschaft ist die Aquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbHAquila Capital Concepts GmbH mit 
eingetragenem Sitz in Ferdinandstraße 25-27, D-20095 Hamburg. Der Anlageberater 
beobachtet die Finanzmärkte, analysiert die Zusammensetzung der Anlagen des jeweiligen 
Teilfondsvermögens und gibt der Verwaltungsgesellschaft Empfehlungen für die Anlage des 
jeweiligen Teilfondsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der für die 
Investmentgesellschaft festgelegten Anlagepolitik und Anlagegrenzen. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist an die Anlageempfehlungen des Anlageberaters nicht gebunden. 
 
Der Anlageberater hat das Recht, sich auf eigene Kosten von Dritten beraten zu lassen. Er ist 
jedoch nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die 
Erfüllung seiner Aufgaben einem Dritten zu übertragen. Sofern der Anlageberater seine Aufgaben 
mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft einem Dritten übertragen hat, so hat der 
Anlageberater die dafür entstehenden Kosten selbst zu tragen. 
 
 
Rechtsstellung der Anleger Rechtsstellung der Anleger Rechtsstellung der Anleger Rechtsstellung der Anleger     
    
Die Investmentgesellschaft legt in den jeweiligen Teilfonds angelegtes Geld nach dem Grundsatz 
der Risikostreuung in Wertpapieren und/ oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten gemäß 
Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 an. Die angelegten Mittel und die 
damit erworbenen Vermögenswerte bilden das jeweilige Teilfondsvermögen.  
 
Die Aktien werden durch Aktienzertifikate verbrieft. Die Aktienzertifikate werden in der durch die 
Investmentgesellschaft bestimmten Stückelung ausgegeben. Es können grundsätzlich sowohl 
Namensaktien als auch Inhaberaktien für den Fonds ausgegeben werden. Die Aktien am 
jeweiligen Teilfonds werden in der im teilfondsspezifischen Anhang genannten Art der 
Verbriefung und Stückelung ausgegeben.  
Sofern Namensaktien ausgegeben werden, werden diese von der Register- und Transferstelle in 
das für die Investmentgesellschaft geführte Aktienregister eingetragen. In diesem 
Zusammenhang werden den Aktionären Bestätigungen betreffend die Eintragung in das 
Aktienregister an die im Aktienregister angegebenen Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf 
Auslieferung effektiver Stücke besteht weder bei der Ausgabe von Inhaberaktien noch bei der 
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Ausgabe von Namensaktien. Die Arten der Aktien werden für den jeweiligen Teilfonds in dem 
betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.  
 
Alle Aktien an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn die 
Investmentgesellschaft beschließt gemäß Artikel 13 Nr. 7 der Satzung, innerhalb eines Teilfonds 
verschiedene Aktienklassen auszugeben.  
 
Allgemeiner HinwAllgemeiner HinwAllgemeiner HinwAllgemeiner Hinweis zum Handel mit Aktien der Teilfonds eis zum Handel mit Aktien der Teilfonds eis zum Handel mit Aktien der Teilfonds eis zum Handel mit Aktien der Teilfonds     
 
Eine Anlage in die Teilfonds ist als langfristige Investition gedacht. Der systematische An- und 
Verkauf von Aktien zum Zwecke des Ausnutzens von Zeitunterschieden und/oder denkbaren 
Schwächen bzw. Unvollkommenheiten im Bewertungssystem des Nettoinventarwertes durch 
einen Anleger – das so genannte „Market Timing“ – kann die Interessen der anderen Anleger 
schädigen. Die Verwaltungsgesellschaft lehnt diese Arbitrage-Technik ab.  
Zur Vermeidung solcher Praktiken behält sich die Verwaltungsgesellschaft daher das Recht vor, 
einen Zeichnungsantrag oder Umtauschauftrag eines Anlegers, zurückzuweisen, zu widerrufen 
oder auszusetzen, wenn der Verdacht besteht, dass der Anleger „Market Timing“ betreibt. Die 
Verwaltungsgesellschaft wird in diesem Fall geeignete Maßnahmen ergreifen, um die übrigen 
Anleger des betreffenden Teilfonds zu schützen.  
 
 
Allgemeine Anlagegrundsätze und Allgemeine Anlagegrundsätze und Allgemeine Anlagegrundsätze und Allgemeine Anlagegrundsätze und ----beschränkungen beschränkungen beschränkungen beschränkungen     
    
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen 
Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung (wie in Artikel 14 Nr. 2 der Satzung i.V.m. 
dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt definiert). Die teilfondsspezifische Anlagepolitik 
wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
beschrieben.  
 
Die in Artikel 4 der Satzung dargestellten allgemeinen Anlagegrundsätze und 
Anlagebeschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern keine Abweichungen oder 
Ergänzungen für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
enthalten sind.  
 
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im 
Sinne der Regeln von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und nach den in Artikel 4 der 
Satzung beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der 
Anlagebeschränkungen angelegt.  
 
 
AnlagepolitikAnlagepolitikAnlagepolitikAnlagepolitik    
 
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen 
Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung (wie in Artikel 6 Nr. 2 des 
Verwaltungsreglements definiert). Die teilfondsspezifische Anlagepolitik wird für den jeweiligen 
Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. 
 
Die in Artikel 4 der Satzung dargestellten allgemeinen Anlagegrundsätze  und 
Anlagebeschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern keine Abweichungen der 
Ergänzungen für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
enthalten sind. 
 
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im 
Sinne der Regeln des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und nach den in Artikel 4 der 
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Satzung beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der 
Anlagebeschränkungen angelegt. 
 
 
Hinweise zu Techniken und Instrumenten Hinweise zu Techniken und Instrumenten Hinweise zu Techniken und Instrumenten Hinweise zu Techniken und Instrumenten     
    
In Übereinstimmung mit den in Artikel 4 der Satzung genannten Allgemeinen Anlagegrundsätzen 
und –beschränkungen kann sich die Verwaltungsgesellschaft für den jeweiligen Teilfonds 
insbesondere folgender Techniken und Instrumente bedienen:  
1. Optionen 
 
Eine Option ist ein Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus bestimmten 
Zeitpunkt (“Ausübungszeitpunkt“) oder während eines im Voraus  bestimmten Zeitraumes zu 
einem im Voraus bestimmten Preis (“Ausübungspreis“) zu kaufen (“Kaufoption”/“Call“) oder zu 
verkaufen (“Verkaufsoption“/“Put“). Der Preis einer Kaufs- oder Verkaufsoption ist die 
Optionsprämie. 
 
Für den jeweiligen Teilfonds können sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen erworben oder 
verkauft werden, sofern der jeweilige Teilfonds gemäß seinen Anlagezielen in die zugrunde 
liegenden Basiswerte investieren darf. 
 
2. Finanzterminkontrakte 
 
Finanzterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge eines bestimmten 
Basiswertes, zu einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen 
bzw. zu verkaufen.  
 
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Finanzterminkontrakte nur abgeschlossen werden, sofern der 
jeweilige Teilfonds gemäß seinen im Verwaltungsreglement genannten Anlagezielen in die 
zugrunde liegenden Basiswerte investieren darf.  
 
3. Wertpapierleihe 
 
Der jeweilige Teilfonds darf bis zu 50% der in seinem Vermögen gehaltenen Wertpapiere nach 
CSSF Rundschreiben 08/356 an einen Entleiher entweder direkt oder mittelbar durch 
Zwischenschaltung eines standardisierten Wertpapierleihsystems, das von einem anerkannten 
Wertpapierclearinginstitut organisiert ist, oder eines Wertpapierleihsystems, das von einem 
Finanzinstitut organisiert ist, das Aufsichtsregelungen unterliegt, die die CSSF als den vom 
Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht, und das auf solche 
Geschäfte spezialisiert ist, bis zu dreißig Tage verleihen. 
 
Das Kontrahentenrisiko eines OGAW gegenüber ein und derselben Gegenpartei bei einem oder 
mehreren Wertpapierleihgeschäften darf dabei 10% des Netto-Teilfondsvermögens nicht 
überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) 
Buchstabe f) des Gesetztes vom 20. Dezember 2002 ist, beziehungsweise 5% des Netto-
Teilfondsvermögens in anderen Fällen.  
 
Darüber hinaus muss vor oder mit Übertragung der verliehenen Wertpapiere eine Garantie nach 
Punkt II b) des o.g. Rundschreibens an die Investmentgesellschaft übertragen werden. Eine 
Wiederanlage der als Garantie geleisteten Gelder ist dabei nicht vorgesehen. 
 
In jedem Fall muss der Entleiher Aufsichtsregelungen unterliegen, die die CSSF als den vom 
Gemeinschaftrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht. 
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Sofern der Vertrag vorsieht, dass der jeweilige Teilfonds jederzeit von seinem Recht auf 
Kündigung und Herausgabe der verliehenen Wertpapiere Gebrauch machen kann, so können 
auch mehr als 50% der im jeweiligen Teilfondsvermögen gehaltenen Wertpapiere verliehen 
werden. 
 
4. Devisenterminkontrakte 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte 
abschließen. 
 
Devisenterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge der zugrunde 
liegenden Devisen, zu einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 
 
5. Tauschgeschäfte (“Swaps“) 
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des jeweiligen Teilfondsvermögens im Rahmen 
der Anlagegrundsätze Swapgeschäfte abschließen. 
 
Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zahlungsströmen, 
Vermögensgegenständen, Erträgen oder Risiken zum Gegenstand hat. Bei den Swapgeschäften 
die für den jeweiligen Teilfonds abgeschlossen werden können, handelt es sich zum Beispiel, 
aber nicht ausschließlich, um Zins-, Währungs-, Equity- und Credit Default-Swapgeschäfte.  
 
Ein Zinsswap ist eine Transaktion, in welcher zwei Parteien Zahlungsströme tauschen, die auf 
fixen bzw. variablen Zinszahlungen beruhen. Die Transaktion kann mit der Aufnahme von Mitteln 
zu einem festen Zinssatz und der gleichzeitigen Vergabe von Mitteln zu einem variablen Zinssatz 
verglichen werden, wobei die Nominalbeträge der Vermögenswerte nicht ausgetauscht werden. 
 
Währungsswaps beinhalten zumeist den Austausch der Nominalbeträge der  Vermögenswerte. 
Sie lassen sich mit einer Mittelaufnahme in einer Währung und einer gleichzeitigen Mittelvergabe 
in einer anderen Währung gleichsetzen. 
 
Asset-Swaps, oft auch Synthetische Wertpapiere genannt, sind Transaktionen, die die Rendite 
aus einem bestimmten Vermögenswert in einen anderen Zinsfluss (fest oder variabel) oder in 
eine andere Währung konvertieren, indem der Vermögenswert (z.B. Anleihe, floating rate note, 
Bankeinlage, Hypothek) mit einem Zins- oder Währungsswap kombiniert wird. 
 
Ein Equity Swap kennzeichnet sich durch den Tausch von Zahlungsströmen, 
Wertveränderungen und/oder Erträgen eines Vermögensgegenstandes gegen Zahlungsströme, 
Wertveränderungen und/oder Erträge eines anderen Vermögensgegenstands aus, wobei 
zumindest einer der ausgetauschten Zahlungsströme oder Erträge eines 
Vermögensgegenstands eine Aktie oder einen Aktienindex darstellt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Swaps eingehen, sofern es sich bei dem Vertragspartner um 
ein Finanzinstitut erster Ordnung handelt, das auf derartige Geschäfte spezialisiert ist und der 
jeweilige Teilfonds gemäß seinen in die zugrunde liegenden Basiswerte investieren darf. 
 
6. Techniken für das Management von Kreditrisiken 
 
Die Investmentgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds Credit Linked Notes, welche als 
Wertpapiere im Sinne von Artikel 4, Ziffer 1, Buchstabe b) der Satzung gelten, sowie Techniken 
und Instrumente (Credit Default Swaps) im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des jeweiligen 
Teilfondsvermögens einsetzen, sofern diese von erstklassigen Finanzinstituten begeben wurden 
und mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds übereinstimmen. 
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Für den jeweiligen Teilfonds können Credit Default Swaps („CDS“) abgeschlossen werden. 
Innerhalb des Marktes für Kreditderivate stellen CDS das am weitesten verbreitete und 
quantitativ bedeutendste Instrument dar. CDS ermöglichen die Loslösung des Kreditrisikos von 
der zugrunde liegenden Kreditbeziehung. Diese separate Handelbarkeit der Ausfallrisiken 
erweitert das Möglichkeitsspektrum für systematische Risiko- und Ertragssteuerung. Mit einem 
CDS kann sich ein Sicherungsnehmer (Sicherungskäufer, Protection Buyer) gegen bestimmte 
Risiken aus einer Kreditbeziehung gegen Bezahlung einer auf den Nominalbetrag berechneten 
periodischen Prämie für die Übernahme des Kreditrisikos an einen Sicherungsgeber 
(Sicherungsverkäufer, Protection Seller) für eine festgesetzte Frist absichern. Diese Prämie richtet 
sich u.a. nach der Qualität des oder der zugrunde liegenden Referenzschuldner(s) (=Kreditrisiko). 
Die zu überwälzenden Risiken werden im Voraus als sog. Kreditereignisse (credit event) fest 
definiert. Solange kein credit event eintritt, muss der CDS-Verkäufer keine Leistung erbringen. 
Bei Eintritt eines credit events zahlt der Verkäufer den vorab definierten Betrag zum Beispiel den 
Nennwert oder eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Nominalwert der 
Referenzaktiva und ihrem Marktwert nach Eintritt des Kreditereignisses (cash settlement). Der 
Käufer hat dann das Recht, ein in der Vereinbarung qualifiziertes Asset des Referenzschuldners 
anzudienen während die Prämienzahlungen des Käufers ab diesem Zeitpunkt eingestellt werden. 
Der jeweilige Teilfonds kann als Sicherungsnehmer oder Sicherungsgeber auftreten. 
 
CDS werden außerbörslich gehandelt (OTC-Markt), wodurch auf spezifischere, nicht 
standardisierte Bedürfnisse beider Kontrahenten eingegangen werden kann – um den Preis einer 
geringeren Liquidität. 
 
Das Engagement der aus den CDS entstehenden Verpflichtungen muss sowohl im 
ausschließlichen Interesse des Teilfonds als auch im Einklang mit seiner Anlagepolitik stehen. Bei 
den Anlagegrenzen gemäß Artikel 4, Ziffer 6 der Satzung sind die dem CDS zu Grunde 
liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu berücksichtigen. 
 
Die Bewertung von CDS erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Methoden auf 
regelmäßiger Basis. Die Investmentgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer werden die 
Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Bewertungsmethode und ihre Anwendung 
überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung Differenzen festgestellt werden, wird die 
Beseitigung durch die Investmentgesellschaft veranlasst. 
 
Das Gesamtrisiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten einschließlich des mit dem 
Einsatz von CDS verbundenen Risikos darf zu keiner Zeit den Nettoinventarwert des jeweiligen 
Teilfonds überschreiten. 

7. Bemerkungen  
 
Die vorgenannten Techniken und Instrumente können gegebenenfalls erweitert werden, wenn 
am Markt neue, dem Anlageziel entsprechende, Instrumente angeboten werden, die der 
jeweilige Teilfonds gemäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen anwenden 
darf.  
 
Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie     
    
Das Netto-Fondsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro („Referenzwährung“).  
 
Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt angegebenen Währung („Teilfondswährung“) sofern nicht für etwaige weitere 
Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung 
abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).  
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Der Nettoinventarwert pro Aktie wird durch die Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr 
Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank für jeden im Anhang des jeweiligen Teilfonds 
genannten Bewertungstag (“BewertungstagBewertungstagBewertungstagBewertungstag“), insofern die Banken in Luxemburg an diesen 
Tagen für den täglichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, jedoch mit Ausnahme des 24. und 31. 
Dezembers, (“BankarbeitstagBankarbeitstagBankarbeitstagBankarbeitstag“) ermittelt. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwerts für einen 
jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden Bankarbeitstag („BerechnungstagBerechnungstagBerechnungstagBerechnungstag“). 
 
Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen 
Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds 
(„Netto-Teilfondsvermögen“) für jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am 
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei 
Dezimalstellen gerundet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie 
sind insbesondere in Artikel 14 der Satzung festgelegt.  
 
Ausgabe von Aktien Ausgabe von Aktien Ausgabe von Aktien Ausgabe von Aktien     
    
1.  Aktien werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist 

der Nettoinventarwert pro Aktie gemäß Artikel 14 Nr. 4 der Satzung, zuzüglich eines 
Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstelle, dessen maximale Höhe für den jeweiligen 
Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist.  

Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den 
jeweiligen Vertriebsländern anfallen.  

 
Zeichnungsanträge für den Erwerb von Aktien können bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Depotbank, der Register- und Transferstelle, der Vertriebsstelle und den Zahlstellen 
eingereicht werden. Diese entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung 
der Zeichnungsanträge an die Register- und Transferstelle bzw. die Depotbank verpflichtet. 
Maßgeblich für den Eingang des Zeichnungsauftrages ist im Falle von Namenaktien, der 
Eingang bei der Register- und Transferstelle. Im Falle von Inhaberaktien ist der Eingang bei 
der Depotbank maßgeblich. Diese nimmt die Zeichnungsanträge im Auftrag der 
Investmentgesellschaft an.  

 
Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 15.00 Uhr (MEZ) an einem 
Bankarbeitstag vor dem nächsten Bewertungstag (“OrderannahmeschlussOrderannahmeschlussOrderannahmeschlussOrderannahmeschluss“) eingegangen 
sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden Bewertungstages abgerechnet, sofern 
der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht. Die Investmentgesellschaft stellt 
auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Aktien auf der Grundlage eines dem Anleger 
vorher unbekannten Nettoinventarwertes pro Aktie abgerechnet wird. Sollte dennoch der 
Verdacht bestehen, dass ein Anleger Late-Trading betreibt, kann die Investmentgesellschaft 
die Annahme des Zeichnungsantrages solange verweigern, bis der Antragsteller jegliche 
Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt hat.  
 
Vollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensaktien, welche nach 
Orderannahmeschluss eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des übernächsten 
Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung 
steht.  
 
Sollte der Gegenwert der gezeichneten Aktien zum Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 
Zeichnungsantrages nicht zur Verfügung stehen oder der Zeichnungsantrag fehlerhaft oder 
unvollständig sein, gilt der Zeichnungsantrag als mit dem Datum eingegangen, an dem der 
Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht bzw. der Zeichnungsschein 
ordnungsgemäß vorliegt.  
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Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bei der Depotbank in Luxemburg zahlbar.  
 
Sofern der Gegenwert aus dem Fondsvermögen, insbesondere aufgrund eines Widerrufs, der 
Nichteinlösung einer Lastschrift oder aus anderen Gründen, abfließt, nimmt die 
Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen Aktien im Interesse des Fonds zurück. Etwaige, sich 
auf das Fondsvermögen negativ auswirkende, aus der Rücknahme der Aktien resultierende 
Differenzen hat der Antragsteller zu tragen. Fälle des Widerrufs aufgrund 
verbraucherschutzrechtlicher Regelungen sind von dieser Regelung nicht erfasst.  
 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bei der Depotbank in Luxemburg zahlbar.  
 
Die Aktien werden bei Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der 
Investmentgesellschaft von der Depotbank übertragen, indem sie der Stelle gutgeschrieben 
werden, bei der der Zeichner sein Depot unterhält.  

 
2.  Die Umstände unter denen die Ausgabe von Aktien eingestellt wird, werden in Artikel 17 der 

Satzung beschrieben.  
 
Rücknahme und Umtausch von Aktien Rücknahme und Umtausch von Aktien Rücknahme und Umtausch von Aktien Rücknahme und Umtausch von Aktien     
    
1. Die Aktionäre sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Aktien zum Nettoinventarwert 

pro Aktie gemäß Artikel 14 Nr. 4 der Satzung, gegebenenfalls abzüglich eines etwaigen 
Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“) zu beantragen. Diese Rücknahme erfolgt nur an 
einem Bewertungstag. Sollte ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, so ist dessen 
maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt angegeben.  
 
Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und 
andere Belastungen. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt die entsprechende 
Aktie.  
 

2. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Aktionäre 
erfolgen über die Depotbank sowie über die Zahlstellen. Die Depotbank ist nur insoweit zur 
Zahlung verpflichtet als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften 
oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des 
Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.  

 
Die Investmentgesellschaft kann Aktien einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises 
zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Aktionäre oder zum Schutz der 
Aktionäre oder eines Teilfonds erforderlich erscheint.  
 

3. Der Umtausch sämtlicher Aktien oder eines Teils derselben in Aktien eines anderen Teilfonds 
erfolgt auf der Grundlage des maßgeblichen Nettoinventarwertes pro Aktie der betreffenden 
Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstelle in 
Höhe von maximal 1% des Nettoinventarwertes pro Aktie der zu zeichnenden Aktien 
mindestens jedoch in Höhe der Differenz des Ausgabeaufschlags des Teilfonds der 
umzutauschenden Aktien zu dem Ausgabe des Teilfonds in welchen ein Umtausch erfolgt. 
Falls ein Umtausch von Aktien nicht möglich ist oder keine Umtauschprovision erhoben wird, 
wird dies für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
erwähnt.  
 
Sofern unterschiedliche Aktienklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden und der 
den jeweiligen Teilfonds betreffende Anhang zum Verkaufsprospekt nichts Gegenteiliges 
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vorsieht, ist auch ein Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen 
Aktienklasse innerhalb des Teilfonds möglich. In diesem Falle wird keine Umtauschprovision 
erhoben. Die Investmentgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds jederzeit einen 
Umtauschantrag zurückweisen, wenn dies im Interesse der Investmentgesellschaft bzw. des 
Teilfonds oder im Interesse der Aktionäre geboten erscheint.  
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den 
Umtausch von Namensaktien können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der 
Register- und Transferstelle, der Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese 
entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Rücknahmeaufträge 
bzw. Umtauschanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet.  
 
Ein Rücknahmeauftrag bzw. ein Umtauschantrag für die Rücknahme bzw. den Umtausch von 
Namensaktien ist dann vollständig, wenn er den Namen und die Anschrift des Aktionärs 
sowie die Anzahl bzw. den Gegenwert der zurückzugebenden oder umzutauschenden Aktien 
und den Namen des Teilfonds angibt, und wenn er von dem entsprechenden Aktionär 
unterschrieben ist.  
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den 
Umtausch von Inhaberaktien werden durch die Stelle, bei der der Aktionär sein Depot 
unterhält, an die Depotbank weitergeleitet.  
 

4. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis zum 
Orderannahmeschluss eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des 
darauffolgenden Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. 
unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet. Die Investmentgesellschaft 
stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme von Aktien auf der Grundlage eines dem 
Anleger vorher unbekannten Nettoinventarwertes pro Aktie abgerechnet wird.  

 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach 
Orderannahmeschluss eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des 
übernächsten Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter 
Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet.  

 
Maßgeblich für den Eingang des Rücknahmeauftrages bzw. des Umtauschantrages ist im 
Falle von Namenaktien, der Eingang bei der Register- und Transferstelle. Im Falle von 
Inhaberaktien ist der Eingang bei der Depotbank maßgeblich.  
 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bewertungstagen nach 
dem entsprechenden Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung. Im Fall von 
Namensaktien erfolgt die Auszahlung auf ein vom Aktionär anzugebendes Konto.  
 
Sich aus dem Umtausch von Inhaberaktien ergebende Spitzenbeträge werden von der 
Depotbank in bar ausgeglichen.  
 

5.  Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Aktien 
wegen einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes zeitweilig einzustellen.  

 
6.  Die Investmentgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Aktionäre berechtigt, erhebliche 

Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen 
Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum 
dann geltenden Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Aktien. 
Die Investmentgesellschaft achtet aber darauf, dass dem jeweiligen Teilfondsvermögen 
ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. der 
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Umtausch von Aktien auf Antrag von Aktionären unter normalen Umständen unverzüglich 
erfolgen kann.  

 
RisikohinweiseRisikohinweiseRisikohinweiseRisikohinweise    
 
Eine Anlage in einen Teilfonds ist insbesondere mit folgenden Risikofaktoren verbunden:  
 
ZinsänderungsrisikoZinsänderungsrisikoZinsänderungsrisikoZinsänderungsrisiko    
 
Soweit der Teilfonds direkt oder indirekt verzinsliche Vermögensgegenstände hält, ist er einem 
Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzinsniveau, kann der Wert der zum Teilfonds 
gehörenden verzinslichen Vermögensgegenstände erheblich sinken. Dies gilt in erhöhtem Maße, 
soweit der Teilfonds auch verzinsliche Vermögensgegenstände mit längerer Restlaufzeit und 
niedrigerer Nominalverzinsung hält. 
 
BonitätsrisikoBonitätsrisikoBonitätsrisikoBonitätsrisiko    
 
Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Ausstellers eines vom Teilfonds gehaltenen 
Wertpapiers oder Geldmarktinstruments kann nachträglich sinken. Dies führt in der Regel zu 
Kursrückgängen, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.  
    
Allgemeines MarktrisikoAllgemeines MarktrisikoAllgemeines MarktrisikoAllgemeines Marktrisiko    
 
Soweit der Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte investiert, 
ist er den auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden generellen 
Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten ausgesetzt.  
 
Diese können zu einem ggf. auch erheb lichen und länger andauernden, den gesamten Markt 
betreffenden Kursrückgang führen. Dem allgemeinen Marktrisiko sind Wertpapiere von 
erstklassigen Ausstellern grundsätzlich in gleicher Weise ausgesetzt wie andere Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente.  
    
Unternehmensspezifisches RisikoUnternehmensspezifisches RisikoUnternehmensspezifisches RisikoUnternehmensspezifisches Risiko    
    
Die Kursentwicklung der vom Teilfonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere, 
Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente ist auch von unternehmensspezifischen 
Faktoren abhängig, beispielsweise von der betriebswirtschaftlichen Situation des Ausstellers. 
Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, kann der Kurswert des jeweiligen 
Papiers deutlich und dauerhaft sinken, auch ungeachtet einer ggf. sonst allgemein positiven 
Börsenentwicklung. 
    
AdressenAdressenAdressenAdressenausfallrisikoausfallrisikoausfallrisikoausfallrisiko    
 
Der Aussteller eines vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiers bzw. der Schuldner einer zum Fonds 
gehörenden Forderung können zahlungsunfähig werden. Die entsprechenden Vermögenswerte 
des Teilfonds können hierdurch wirtschaftlich wertlos werden. 
    
Kontrahentenrisiko Kontrahentenrisiko Kontrahentenrisiko Kontrahentenrisiko     
 
Soweit Geschäfte für den Teilfonds nicht über eine Börse oder einen geregelten Markt getätigt 
werden („OTC-Geschäfte“), besteht – über das allgemeine Adressenausfallrisiko hinaus – das 
Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts ausfällt bzw. ihren Verpflichtungen nicht in vollem 
Umfang nachkommt. Dies gilt insbesondere für Geschäfte, die Techniken und Instrumente zum 
Gegenstand haben. 
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WährungsrisikoWährungsrisikoWährungsrisikoWährungsrisiko    
 
Hält der Teilfonds direkt oder indirekt Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er 
(soweit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) einem Währungsrisiko ausgesetzt. 
Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegen über der Teilfondswährung des Teilfonds 
führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt. 
 
LänderLänderLänderLänder----    / Regionenrisiko/ Regionenrisiko/ Regionenrisiko/ Regionenrisiko    
 
Soweit sich ein Teilfonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Länder oder Regionen 
fokussiert, reduziert dies ebenfalls die Risikostreuung. Infolgedessen ist der Teilfonds in 
besonderem Maße von der Entwicklung einzelner oder miteinander verflochtener Länder und 
Regionen bzw. der in diesen ansässigen und /oder tätigen Unternehmen abhängig. 
 
KonzentrationsrisikoKonzentrationsrisikoKonzentrationsrisikoKonzentrationsrisiko    
 
Soweit sich der Teilfonds im Rahmen seiner Investitionstätigkeit auf bestimmte Märkte oder 
Anlagen fokussiert, kann aufgrund dieser Konzentration eine Aufteilung des Risikos auf 
verschiedene Märkte von vornherein nicht in demselben Umfang betrieben werden, wie sie ohne 
eine solche Konzentration möglich wäre. Infolgedessen ist der Teilfonds in besonderem Maße 
von der Entwicklung dieser Anlagen sowie der einzelnen oder miteinander verwandten Märkte 
bzw. in diese einbezogenen Unternehmen abhängig.  
 
LänderLänderLänderLänder----    und Transferrisikound Transferrisikound Transferrisikound Transferrisiko    
 
Eintretende wirtschaftliche oder politische Instabilität in Ländern, in denen der Teilfonds investiert 
ist, kann dazu führen, dass der Teilfonds ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfähigkeit des 
Ausstellers des jeweiligen Wertpapiers nicht oder nicht in vollem Umfang erhält. Maßgeblich 
hierfür können beispielsweise Devisen- oder Transferbeschränkungen oder sonstige 
Rechtsänderungen sein. 
    
LiquiditätsrisikoLiquiditätsrisikoLiquiditätsrisikoLiquiditätsrisiko    
 
Insbesondere bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren kann bereits eine nicht allzu große Order 
zu deutlichen Kursveränderungen sowohl bei Käufen als auch Verkäufen führen. Ist ein 
Vermögenswert nicht liquide, besteht die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des 
Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Abschlags auf den 
Verkaufspreis möglich ist. Im Fall des Kaufs kann die Illiquidität eines Vermögenswerts dazu 
führen, dass sich der Kaufpreis deutlich erhöht. 
 
VerwahrrisikoVerwahrrisikoVerwahrrisikoVerwahrrisiko    
    
Das Verwahrrisiko beschreibt das Risiko, das aus der grundsätzlichen Möglichkeit resultiert, 
dass die in Verwahrung befindlichen Anlagen im Falle der Insolvenz, fahrlässiger, vorsätzlicher 
oder betrügerischer Handlungen des Verwahrers oder eines Unterverwahrers teilweise oder 
gänzlich dem Zugriff des Teilfonds zu dessen Schaden entzogen werden könnten. 
 
Emerging MaEmerging MaEmerging MaEmerging Marketsrketsrketsrkets----RisikenRisikenRisikenRisiken    
 
Anlagen in Emerging Markets sind Anlagen in Ländern, die laut Klassifizierung der Weltbank nicht 
in die Kategorie „hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fallen, d. h. nicht als „entwickelt“ 
klassifiziert werden. Anlagen in diesen Ländern unterliegen – neben den spezifischen Risiken der 
konkreten Anlageklasse – in besonderem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen 
Marktrisiko. Zudem können bei der Transaktionsabwicklung in Werten aus diesen Ländern in 
verstärktem Umfang Risiken auftreten und zu Schäden für den Anleger führen, insbesondere weil 
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dort im allgemeinen eine Lieferung von Wertpapieren nicht Zug um Zug gegen Zahlung möglich 
oder üblich sein kann. In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das 
regulatorische Umfeld und die Buchhaltungs-, Prüfungs- und Berichterstattungsstandards 
deutlich von dem Niveau und Standard zulasten eines Investors abweichen, die sonst 
international üblich sind. Auch kann in solchen Ländern ein erhöhtes Verwahrrisiko bestehen, 
was insbesondere auch aus unterschiedlichen Formen der Eigentumsverschaffung an 
erworbenen Vermögensgegenständen resultieren kann.  
 
Spezifische Risiken bei Investition in so genannte High YieldSpezifische Risiken bei Investition in so genannte High YieldSpezifische Risiken bei Investition in so genannte High YieldSpezifische Risiken bei Investition in so genannte High Yield----AnlagenAnlagenAnlagenAnlagen    
 
Unter High Yield-Anlagen werden im Zinsbereich Anlagen verstanden, die entweder kein 
Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating- Agentur besitzen (Non Investment Grade-
Rating) oder für die überhaupt kein Rating existiert, jedoch davon ausgegangen wird, dass sie im 
Falle eines Ratings einer Einstufung von Non Investment Grade entsprächen. Hinsichtlich solcher 
Anlagen bestehen die allgemeinen Risiken dieser Anlageklassen, allerdings in einem erhöhten 
Maße. Mit solchen Anlagen sind regelmäßig insbesondere ein erhöhtes Bonitätsrisiko, 
Zinsänderungsrisiko, allgemeines Marktrisiko, unternehmensspezifisches Risiko sowie 
Liquiditätsrisiko verbunden. 
    
AbwicklungsrisikoAbwicklungsrisikoAbwicklungsrisikoAbwicklungsrisiko    
 
Insbesondere bei der Investition in nichtnotierte Wertpapiere besteht das Risiko, dass die 
Abwicklung durch ein Transfersystem aufgrund einer verzögerten oder nicht 
vereinbarungsgemäßen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird. Risiko 
der Änderung der Satzung, der Anlagepolitik sowie der sonstigen Grundlagen der 
Investmentgesellschaft Der Aktionär wird darauf hingewiesen, dass die Satzung, die 
Anlagepolitiken eines Teilfonds sowie die sonstigen Grundlagen eines Teilfonds im Rahmen des 
Zulässigen geändert werden können. Insbesondere durch eine Änderung der Anlagepolitik eines 
richtlinienkonformen Teilfonds innerhalb des zulässigen Anlagespektrums kann sich das mit dem 
Teilfonds verbundene Risiko inhaltlich verändern.  
    
Einsatz von Derivaten und damit verbundene RisikenEinsatz von Derivaten und damit verbundene RisikenEinsatz von Derivaten und damit verbundene RisikenEinsatz von Derivaten und damit verbundene Risiken    
 
Durch den Einsatz von Derivaten kann der Wert des jeweiligen Teilfondsvermögens - sowohl 
positiv als auch negativ - stärker beeinflusst werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten der Fall ist; insofern ist deren Einsatz mit 
besonderen Risiken verbunden.  
 
Optionsscheine werden als Wertpapiere behandelt, wenn diese Optionsscheine zur amtlichen 
Notierung zugelassen oder auf anderen geregelten Märkten gehandelt werden, der 
zugrundeliegende Wert ein Wertpapier ist und wenn dieses Wertpapier bei Ausübung tatsächlich 
geliefert wird. Anders als bei herkömmlichen Wertpapieren, kann, aufgrund der einhergehenden 
Hebelwirkung, der Wert des jeweiligen Netto- Teilfondsvermögens erheblich stärker - sowohl 
positiv als auch negativ - beeinflusst werden. 
 
Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, 
sind ebenfalls mit erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der 
jeweiligen Kontraktgröße (Einschuss) sofort geleistet werden muss. 
    
Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. 
Hierdurch können sich das Risiko und die Volatilität des Teilfonds erhöhenHierdurch können sich das Risiko und die Volatilität des Teilfonds erhöhenHierdurch können sich das Risiko und die Volatilität des Teilfonds erhöhenHierdurch können sich das Risiko und die Volatilität des Teilfonds erhöhen    und unter und unter und unter und unter 
etwaigen Umständen ein Totalverlust entstehen.etwaigen Umständen ein Totalverlust entstehen.etwaigen Umständen ein Totalverlust entstehen.etwaigen Umständen ein Totalverlust entstehen.    
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Potenzielle IntePotenzielle IntePotenzielle IntePotenzielle Interessenskonflikteressenskonflikteressenskonflikteressenskonflikte    
 
Die Interessen des Teilfonds können mit den Interessen der Verwaltungsratsmitglieder der 
Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Verwaltungsratsmitgliedern der 
Verwaltungsgesellschaft, des Fondsmanagers oder Anlageberaters, der benannten 
Vertriebsstellen und den mit der Durchführung des Vertriebs beauftragen Personen, der Zahl- 
und Informationsstellen, sowie sämtlicher Tochtergesellschaften, verbundener Unternehmen, 
Vertreter oder Beauftragten der zuvor genannten Stellen und Personen („verbundene 
Unternehmen“) kollidieren. 
 
Der Teilfonds hat angemessene Maßnahmen getroffen, um solche Interessenskonflikte zu 
vermeiden. Bei unvermeidbaren Interessenskonflikten wird der Verwaltungsrat sich darum 
bemühen, diese zu Gunsten des Teilfonds zu lösen. 
 
Insbesondere ist sichergestellt, dass Investitionen der Teilfonds in durch die 
Verwaltungsgesellschaft, den Fondsmanager bzw. Anlageberater sowie durch deren verbundene 
Unternehmen initiierten, verwalteten, emittierten oder beratenen Produkte zu marktüblichen 
Konditionen erfolgen. 
 
Besteuerung der Investmentgesellschaft Besteuerung der Investmentgesellschaft Besteuerung der Investmentgesellschaft Besteuerung der Investmentgesellschaft     
 
Das Vermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe 
d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a., (bzw. 0,01% p.a. für das Teilfondsvermögen 
oder eine Aktienklasse, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben 
werden,) die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-
Teilfondsvermögen zahlbar ist. Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger 
Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt 
diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger 
Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte aus der Anlage des Teilfondsvermögens werden im 
Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in 
denen das Teilfondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In 
solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Investmentgesellschaft zur Einholung von 
Steuerbescheinigungen verpflichtet.  
 
Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Anleger Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Anleger Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Anleger Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Anleger     
 
In Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinserträgen („Richtlinie“) wird seit 
dem 1. Juli 2005 im Großherzogtum Luxemburg eine Quellensteuer erhoben. Diese 
Quellensteuer betrifft bestimmte Zinserträge, die in Luxemburg an natürliche Personen gezahlt 
werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind. Diese Quellensteuer kann 
unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen.  
 
Mit der Richtlinie 2003/48/EG vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten, dass alle Zinszahlungen, zu 
denen auch Erträge von Fonds zählen können, die in einem Mitgliedstaat an natürliche Personen 
gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig sind, nach den 
Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen. Dazu wurde ein automatischer 
Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden vereinbart. Davon abweichend 
wurde vereinbart, dass Luxemburg für eine Übergangszeit nicht an dem zwischen den anderen 
Staaten vereinbarten automatischen Informationsaustausch teilnehmen wird. Stattdessen wurde 
in Luxemburg eine Quellensteuer auf Zinserträge eingeführt. Diese Quellensteuer beträgt bis zum 
30. Juni 2011 20% und ab dem 1. Juli 2011 35% der Zinszahlung. Sie wird anonym an die 
Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung 
ausgestellt. Mit dieser Bescheinigung kann die abgeführte Quellensteuer voll auf die 
Steuerschuld des Steuerpflichtigen angerechnet werden. Durch Erteilung einer Vollmacht zur 
freiwilligen Teilnahme am Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden oder der 
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Beibringung einer vom Finanzamt des Wohnsitzstaates ausgestellten "Bescheinigung zur 
Ermöglichung der Abstandnahme vom Quellensteuerabzug" kann der Quellensteuerabzug 
vermieden werden.  
 
Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte 
unterhalten, müssen auf ihre Aktien oder Erträge aus Aktien im Großherzogtum Luxemburg 
darüber hinaus weder Einkommens-, Erbschafts-, noch Vermögenssteuer entrichten. Für sie 
gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.  
 
Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen 
Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das 
Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine 
abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten 
Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im 
Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft. 
 
Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die 
Rücknahme von Aktien Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.  
 
Veröffentlichung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie des AusgabeVeröffentlichung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie des AusgabeVeröffentlichung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie des AusgabeVeröffentlichung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie des Ausgabe----    und und und und 
Rücknahmepreises Rücknahmepreises Rücknahmepreises Rücknahmepreises     
 
Der jeweils gültige Nettoinventarwert pro Aktie, der Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle 
sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Investmentgesellschaft, 
der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle erfragt 
werden. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der 
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.alceda.lu veröffentlicht. 
 
Informationen an die AktionäreInformationen an die AktionäreInformationen an die AktionäreInformationen an die Aktionäre    
 
Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Aktionäre werden, soweit gesetzlich 
erforderlich, im Großherzogtum Luxemburg im Mémorial und im „Tageblatt“ sowie zusätzlich in 
mindestens einer überregionalen Zeitung in den Ländern, in denen Aktien außerhalb des 
Großherzogtums Luxemburg vertrieben werden, veröffentlicht.  
 
Nachfolgende Unterlagen stehen zur kostenlosen Einsicht während der normalen 
Geschäftszeiten an Werktagen in Luxemburg (ausgenommen Samstage) am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung:  
 
• Verwaltungsvertrag  
• Depotbankvertrag;  
• Zentralverwaltungsvertrag;  
• Register- und Transferstellenvertrag.  
 
Daneben sind der letztgültige ausführliche Verkaufsprospekt (nebst Satzung und Anhang), die 
vereinfachten Verkaufsprospekte sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der 
Investmentgesellschaft für die Aktionäre am Sitz der Investmentgesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei jeder Zahlstelle und der Vertriebsstelle kostenlos 
erhältlich.  
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Anhang 1Anhang 1Anhang 1Anhang 1    
    

AC Quant AC Quant AC Quant AC Quant ----    Spectrum FundSpectrum FundSpectrum FundSpectrum Fund    
    

Für den AC Quant AC Quant AC Quant AC Quant ----    Spectrum FundSpectrum FundSpectrum FundSpectrum Fund (“Teilfonds”) gelten ergänzend bzw. abweichend zu Artikel 
4 der Satzung die nachfolgenden Bestimmungen. 
    
AnlagezieleAnlagezieleAnlagezieleAnlageziele    
    
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen 
Rendite in Euro bzw. in der jeweiligen Anteilklassenwährung bei einer angestrebten 
durchschnittlichen Volatilität von 15%. 

Dabei setzt der Teilfonds eine breite Palette regelbasierter Handelsstrategien um. Die Umsetzung 
erfolgt über long- und short- Positionen in liquiden Futuresmärkten. Ein vom Aquila Capital 
Quant Team entwickelter Algorithmus, der Conviction Level Indicator, kombiniert die Signalstärke 
voneinander unabhängiger quantitativer Strategien wie z.B. Trendfolge-, Carry- oder 
korrelationsbasierte-Systeme. Dieser Indikator sowie der ebenfalls proprietäre Prozess des 
Volatilitätsmanagements optimieren den Multi-Strategie Ansatz des Teilfonds und gewährleisten 
ein effizientes Positions- und Risikomanagement. Der Teilfonds strebt einen jährlichen Ertrag von 
18 - 20% bei einer Volatilität von 15% an. Es kann jedoch keine Zusicherung gemacht werden, 
dass diese Anlageziele erreicht werden. 

Die Performance des Teilfonds wird in dem jeweiligen vereinfachten Verkaufsprospekt 
angegeben.  

AnlagepolitikAnlagepolitikAnlagepolitikAnlagepolitik    

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit vorwiegend in 
börsennotierte Standard-Futures mit hohem Umsatz investiert. Dabei können die 
Futurekontrakte weltweit z.B. auf anerkannte Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen an den 
Kapitalmärkten lauten.  

Bei den Indices handelt es sich um anerkannte Indices im Sinne des Art. 9 der Richtlinie 
2007/16/EG der Kommission vom 19. März 2007 zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG 
des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Hinblick auf die Erläuterung 
gewisser Definitionen und dem CESR Leitfaden 07-044 sowie der Großherzogliche Verordnung 
vom 8. Februar 2008. Anerkannte Indices sind beispielsweise Dax, S&P 500, CAC40, SMI, US 
Small Cap oder Russel 2000. 

Zeitweise kann es vorkommen, dass das Teilfondsvermögen nicht in Futures investiert ist. Der 
Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettovermögens in kurzfristige Bankeinlagen und 
Geldmarktinstrumente anlegen. Bei der Auswahl der Geldmarktinstrumente beschränkt sich das 
Teilfondsvermögen auf Staatsanleihen Deutschlands, den Niederlanden und Frankreich sowie 
Anleihen, welche von den deutschen Bundesländern emittiert wurden. 

Um an der Wertentwicklung der Rohstoffmärkte partizipieren zu können, kann das 
Teilfondsvermögen  in nach Artikel 4 der Satzung erwerbbare Investmentfonds sowie bis zu 10% 
in entsprechende Zertifikate investiert werden, sofern diese unter die in Nr. 1 b) des Artikels 4 der 
Satzung genannten Wertpapiere fallen. 

Anteile an OGAW oder anderen OGA werden bis maximal 10% für das Teilfondsvermögen 
erworben. Darüber hinaus werden für das Teilfondsvermögen keine Wertpapierleih- oder 
Pensionsgeschäfte abgeschlossen. 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4  der Satzung enthalten. 
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Grundsätzlich gilt das vergangene Grundsätzlich gilt das vergangene Grundsätzlich gilt das vergangene Grundsätzlich gilt das vergangene Performance keine Garantie für künftige Performance keine Garantie für künftige Performance keine Garantie für künftige Performance keine Garantie für künftige 
Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele 
der Anlagepolitik erreicht werden.der Anlagepolitik erreicht werden.der Anlagepolitik erreicht werden.der Anlagepolitik erreicht werden.    
 
Risikoprofil des TeilfondsRisikoprofil des TeilfondsRisikoprofil des TeilfondsRisikoprofil des Teilfonds    
 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände und Risiken ist der Fonds – verglichen 
mit anderen Fondstypen – mit vergleichsweise höchsten Chancen und Risiken behaftet. 
 
Dabei spielen in Bezug auf die aktienmarktbezogene Ausrichtung des Fonds in sehr hohem 
Maße insbesondere das allgemeine Marktrisiko, das unternehmensspezifische Risiko, das 
Länder/ Regionenrisiko, das Bonitätsrisiko, die Emerging Markets-Risiken, das Liquiditätsrisiko, 
die Länder- und Transferrisiken, das Verwahrrisiko, das Konzentrationsrisiko, das 
Kontrahentenrisiko und Adressenausfallrisiko sowie das Währungsrisiko eine wesentliche Rolle. 
 
Mit einem Investment in Emerging Markets sind überdurchschnittliche Kurschancen verbunden; 
es bestehen aber daneben auch größeren Risiken, als sie aus einer konservativen, auf 
Bestandssicherung ausgerichteten Anlagepolitik an Standardbörsen erwachsen würden. Bei den 
Emerging Markets handelt es sich um Länder, die sich in einem Transformationsprozess hin zu 
einem modernen Industriestaat befinden und deshalb in der Regel über eine besonders 
dynamische wirtschaftliche Entwicklung verfügen.  
 
Zur Absicherung sowie zur Steigerung des Wertzuwachses des Netto-Teilfondsvermögens kann 
der Teilfonds im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements auch abgeleitete 
Finanzinstrumente („Derivate“) nutzen. Die vorgenannten Derivate können erworben werden, 
sofern es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, 
Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt. Hierbei wird versucht, durch den Einsatz der 
abgeleiteten Finanzinstrumente die Schwankungen an den jeweiligen Märkten zur 
Renditeoptimierung zu nutzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung sowie Steigerung des 
Wertzuwachses des Netto-Teilfondsvermögens Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, 
Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumente zum Management von Kreditrisiken oder 
Wertpapierleihgeschäfte tätigen.  
 
Anders als bei herkömmlichen Wertpapieren, kann aufgrund der einhergehenden Hebelwirkung, 
der Wert des jeweiligen Netto- Teilfondsvermögens erheblich stärker - sowohl positiv als auch 
negativ - beeinflusst werden. 
 
Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, 
sind ebenfalls mit erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der 
jeweiligen Kontraktgröße (Einschuss) sofort geleistet werden muss. 
 
Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Techniken 
und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. 
    
Risikoprofil des typischen AnlegersRisikoprofil des typischen AnlegersRisikoprofil des typischen AnlegersRisikoprofil des typischen Anlegers    
 
Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein. Den hohen 
Renditeerwartungen des Anlegers steht eine hohe Risikobereitschaft gegenüber. Die Risiken 
resultieren vorwiegend aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts- und Marktzinsrisiken. 
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AC Quant AC Quant AC Quant AC Quant ----    Spectrum FundSpectrum FundSpectrum FundSpectrum Fund    
    

 
  
WKN WKN WKN WKN      

EUR A: A1JJN6 

EUR B: A1JJN7 

EUR X: A1H955 

CHF A h: A1JJN8 

CHF B h: A1H953 

USD A h: A1JJN9 

USD B h: A1H954 

GBP A h: A1JJPA 

GBP B h: A1JJPB 

  

ISIN ISIN ISIN ISIN      

EUR A: LU0614925856 

EUR B: LU0614925930 

EUR X: LU0621096709 

CHF A h: LU0614926078 

CHF B h: LU0619527996 

USD A h: LU0614926151 

USD B h: LU0619528531 

GBP A h: LU0614926235 

GBP B h: LU0614926318 

  
Erstzeichnungsfrist Erstzeichnungsfrist Erstzeichnungsfrist Erstzeichnungsfrist   

EUR A, EUR B und EUR X:    02. Mai 2011 – 06. Mai 2011 

CHF A, CHF B, USD A, USD B, GBP 

A, GBP B: 

02. Mai 2011 – 06. Mai 2011 

  

ValutatagValutatagValutatagValutatag   

EUR A, EUR B und EUR X:    11. Mai 2011 

CHF A, CHF B, USD A, USD B, GBP 

A, GBP B: 

11. Mai 2011 

  

MindestMindestMindestMindestersterstersterstanlagesumme anlagesumme anlagesumme anlagesumme      

EUR A: EUR 500.000,--
 1  

EUR B: EUR 1.000,-- 
1
 

EUR X:  EUR 100.000,--
 1
 

CHF A: CHF 500.000,--
 1
 

CHF B: CHF 1.000,--
 1
 

USD A: USD 500.000,--
 1
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USD B: USD 1.000,--
 1
 

GBP A: GBP 500.000,--
 1
 

GBP B: GBP 1.000,-- 
1
 

  

ErstausgabepreisErstausgabepreisErstausgabepreisErstausgabepreis (zuzüglich Ausgabeaufschlag):  

EUR A, EUR B und EUR X: EUR 100,- 

CHF A und CHF B: CHF 100,- 

USD A und USD B: USD 100,- 

GBP A und GBP B: GBP 100,- 

  

Berechnung des 

Nettoinventarwertes: 

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 

24. Und 31. Dezember eines jeden Jahres  

  

Zahlung des Ausgabe- und 

Rücknahmepreises: 

Innerhalb von drei Bankarbeitstagen 

  

Fondswährung: Euro 

Teilfondswährung: Euro 

  

Verbriefung der Aktien: Globalzertifikate und Namensaktien 

Stückelung bis zu 4 Dezimalstellen 

  

Ertragsverwendung  thesaurierend 

  

  

Ende des Geschäftsjahres: 31. März 

Ende des ersten Geschäftsjahres: 31. März 2012 

 

Berichte: 

 

Erster ungeprüfter Halbjahresbericht  

per 

30. September 2011 

 

Erster geprüfter Rechenschaftsbericht per  

31. März 2012 
1
 Es liegt im Ermessen der Investmentgesellschaft, geringere Mindesterstanlagesummen zu akzeptieren. 

 

Anteilklassen die in einer anderen Währung als die Teilfondswährung ausgegeben werden und 
mit einem (h) gekennzeichnet sind, können gegen Währungsschwankungen gehedged werden. 
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Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werdenKosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werdenKosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werdenKosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden    
    
1. Verwaltungsvergütung1. Verwaltungsvergütung1. Verwaltungsvergütung1. Verwaltungsvergütung    

Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von 
bis zu 0,18% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten Netto-Teilfondsvermögens. Diese 
Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Zusätzlich wird eine monatliche fixe 
Verwaltungsvergütung in Höhe von EUR 1.000,- erhoben. Diese Vergütungen verstehen sich 
zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
 
2.  Anlageberatervergütung2.  Anlageberatervergütung2.  Anlageberatervergütung2.  Anlageberatervergütung    

Der Anlageberater erhält eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,75% p.a. berechnet auf Basis des 
durchschnittlichen täglich ermittelten Netto-Teilfondsvermögens. Diese Vergütung wird monatlich 
nachträglich ausgezahlt.  
 
Der Anlageberater erhält zusätzlich quartalsweise eine erfolgsbezogene Vergütung 
(„Performance-Fee“) in Höhe von bis zu 20% des Vermögenszuwachses des Netto-
Teilfondsvermögens.  Die Performance-Fee geht zu Lasten des Netto-Teilfondsvermögens und 
wird am Ende des Berechnungszeitraumes ausgezahlt. Der Berechnungszeitraum umfasst ein 
Geschäftsquartal. 

Der Vermögenszuwachs wird auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilwerte, des Netto-
Teilfondsvermögens, das dieser Aktienwertentwicklung zugrunde liegt und unter 
Berücksichtigung eines historischen Höchststandes während einem vorhergehenden 
Berechnungszeitraum (High Watermark) ermittelt. Eine etwaige Performance Fee wird 
bewertungstäglich ermittelt und abgegrenzt, sofern der Aktienpreis über der High Watermark 
liegt. 

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  
 
3333. Depotbankvergütung. Depotbankvergütung. Depotbankvergütung. Depotbankvergütung    

Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Depotbankvertrag eine Vergütung 
in Höhe von bis zu 0,06% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlich täglich ermittelten Netto-
Teilfondsvermögens, jedoch mindestens EUR 10.000,- p.a., zuzüglich Transaktionskosten. 
Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Sie versteht sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer. 
 
4444. Zentralverwaltungsvergütung . Zentralverwaltungsvergütung . Zentralverwaltungsvergütung . Zentralverwaltungsvergütung     

Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine 
Vergütung in Höhe von bis zu 0,12% p.a. berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglich 
ermittelten Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch Euro 17.500,- p.a. belastet. Zusätzlich 
fällt ab der zweiten Anteilklasse für jede weitere Anteilscheinklasse eine Gebühr in Höhe von bis 
zu 5.000 EUR p.a. an. Diese Vergütungen werden monatlich nachträglich an die 
Verwaltungsgesellschaft geleistet und verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle wird aus dieser Vergütung gezahlt.  
 
5555. Register. Register. Register. Register----    und Transferstellenvergütungund Transferstellenvergütungund Transferstellenvergütungund Transferstellenvergütung    

Für die Register- und Transferstellenaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine jährliche 
Vergütung in Höhe von bis zu EUR 6.000,- je Teilfonds belastet. Zusätzlich fällt ab der dritten 
Anteilklasse für jede weitere Anteilscheinklasse eine Gebühr in Höhe von 500,- EUR p.a. an. 
Diese Vergütung wird zu Beginn eines Kalenderjahres berechnet und an die 
Verwaltungsgesellschaft geleistet und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. Die 
Vergütung der Register und Transferstelle wird aus dieser Vergütung gezahlt. 
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6. Vertriebsstellenvergütung6. Vertriebsstellenvergütung6. Vertriebsstellenvergütung6. Vertriebsstellenvergütung    

Für die Aktienklassen EUR B, USD B, CHF B und GBP B erhält die Vertriebsstelle eine 
Vertriebsstellenvergütung in Höhe von bis zu 0,75% p.a. berechnet auf Basis des 
durchschnittlich täglich ermittelten Netto-Teilfondsvermögens. Diese wird monatlich nachträglich 
ausgezahlt und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
    
7777. Weitere Kosten. Weitere Kosten. Weitere Kosten. Weitere Kosten    
 
Daneben können dem Teilfondsvermögen die in Artikel 38 der Satzung aufgeführten Kosten 
belastet werden. Die Kosten im Zusammenhang mit der Auflegung des Teilfonds werden nach 
Artikel 38 der Satzung dem Teilfondsvermögen, dem sie zuzurechnen sind belastet.     
    
    
Kosten, die von den Anlegern zu tragen sindKosten, die von den Anlegern zu tragen sindKosten, die von den Anlegern zu tragen sindKosten, die von den Anlegern zu tragen sind    
    

Ausgabeaufschlag (zu Gunsten 
der Vertriebsstelle: 
 

Bis zu 5%   

Rücknahmeabschlag EUR X: Bis zu 2%   

Rücknahmeabschlag  
sonstige Anteilscheinklassen:  
 

keiner   

Umtauschprovision keine   

 
 
 
Verwendung der ErträgeVerwendung der ErträgeVerwendung der ErträgeVerwendung der Erträge    
 
Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert. 
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SatzungSatzungSatzungSatzung    
    

dddderererer    AC QuantAC QuantAC QuantAC Quant    

I. Name, Sitz und Zweck der Investmentgesellschaft I. Name, Sitz und Zweck der Investmentgesellschaft I. Name, Sitz und Zweck der Investmentgesellschaft I. Name, Sitz und Zweck der Investmentgesellschaft     
 
Artikel 1 Name Artikel 1 Name Artikel 1 Name Artikel 1 Name     
 
Zwischen den erschienen Parteien und allen, die Eigentümer von später ausgegebenen Aktien 
werden, wird eine Investmentgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft als „Société 
d’investissement à capital variable“ („Investmentgesellschaft“) und dem Namen „AC QuantAC QuantAC QuantAC Quant“ 
gegründet. Die Investmentgesellschaft ist eine Umbrella-Konstruktion, die mehrere Unterfonds 
(„Teilfonds“) umfassen kann.  
    
Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2 Sitz Sitz Sitz Sitz     
    
Gesellschaftssitz ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.  
 
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft („Verwaltungsrat“) 
kann der Gesellschaftssitz an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt 
verlegt werden und können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort 
innerhalb des Großherzogtums Luxemburg sowie im Ausland gegründet oder eröffnet werden.  
 
Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderen 
Notfalls von höherer Gewalt außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit 
der Investmentgesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den 
reibungslosen Verkehr zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigt, kann 
der Verwaltungsrat durch einen einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis 
zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Falle wird die 
Investmentgesellschaft die luxemburgische Nationalität jedoch beibehalten.  
 
Artikel 3 Zweck Artikel 3 Zweck Artikel 3 Zweck Artikel 3 Zweck     
 
1. Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage in Wertpapieren und/ oder 

sonstigen zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil 
I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
(„Gesetz vom 20. Dezember 2002“) mit dem Ziel einer angemessenen Wertentwicklung 
zugunsten der Aktionäre durch Festlegung einer bestimmten Anlagepolitik zu erwirtschaften.  
 

2. Die Investmentgesellschaft kann unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 20. Dezember 
2002 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschließlich 
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) („Gesetz vom 10. August 1915“) festgelegten 
Bestimmungen, alle Maßnahmen treffen, die ihrem Zweck dienen oder nützlich sind.  

 
Artikel 4 Allgemeine Anlagegrundsätze und Artikel 4 Allgemeine Anlagegrundsätze und Artikel 4 Allgemeine Anlagegrundsätze und Artikel 4 Allgemeine Anlagegrundsätze und ----beschränkungen beschränkungen beschränkungen beschränkungen     
 
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen 
Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung (wie in Artikel 14 Nr. 2 dieser Satzung i.V.m. 
dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt definiert). Die teilfondsspezifische Anlagepolitik 
wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
beschrieben. 
 
Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für sämtliche 
Teilfonds, sofern keine Abweichungen oder Ergänzungen für den jeweiligen Teilfonds in dem 
betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten sind.  
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Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im 
Sinne der Regeln des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und nach den nachfolgend 
beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen 
angelegt.  
 
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nur solche Vermögenswerte erworben und verkauft werden, 
deren Preis den Bewertungskriterien von Artikel 14 dieser Satzung entspricht.  
 
1.  Definitionen:  
 

a)  „geregelter Markt“  
 

Bei einem geregelten Markt handelt es sich um einen Markt für Finanzinstrumente im 
Sinne von Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 
über Wertpapierdienstleistungen, der  
 

• in das in Artikel 16 der vorgenannten Richtlinie geregelte Register seines 
Herkunftsmitgliedstaates eingetragen ist;  
 

• regelmäßig funktioniert;  
 
• dadurch gekennzeichnet ist, dass die Funktionsbedingungen des Marktes, die 

Bedingungen für den Zugang zum Markt sowie, wenn die Richtlinie 79/279/EWG 
Anwendung findet, die in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen für die 
Zulassung zur Notierung, und wenn die genannte Richtlinie keine Anwendung 
findet, die Bedingungen, die diese Finanzinstrumente erfüllen müssen, um 
tatsächlich auf dem Markt gehandelt werden zu können, durch Bestimmungen 
festgelegt sind, die von den zuständigen Behörden erlassen oder genehmigt 
wurden;  
 

• auf dem alle Melde- und Transparenzvorschriften, welche nach den Artikeln 20 
und 21 der Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über 
Wertpapierdienstleistungen gelten, eingehalten werden müssen.  
 

b)  „Wertpapiere“  
 

ba)  Als Wertpapiere gelten:  
 

• Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Papiere („Aktien“),  
 

• Schuldverschreibungen und andere verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel“),  
 

• alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren 
im Sinne dieser Richtlinie durch Zeichnung oder Austauschberechtigen. 

Ausgenommen sind die in Artikel 42 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
genannten Techniken und Instrumente.  

 
bb)  Der Begriff Wertpapier umfasst auch Optionsscheine auf Wertpapiere, sofern 

diese Optionsscheine zur amtlichen Notierung zugelassen oder auf anderen 
geregelten Märkten gehandelt werden und das zugrunde liegende Wertpapier bei 
Ausübung tatsächlich geliefert wird.  
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c)  „Geldmarktinstrumente“  
 

Als „Geldmarktinstrumente“ werden Instrumente bezeichnet, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt 
werden kann.  
 

2.  Es werden ausschließlich  
 

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einem geregelten Markt 
zugelassen sind oder gehandelt werden;  
 

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einem anderen geregelten 
Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union („Mitgliedstaat“), der anerkannt, für 
das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist gehandelt werden;  
 

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einer Wertpapierbörse eines 
Drittstaates amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt eines 
Drittstaates, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden;  
 

d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen erworben, sofern die 
Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen 
Notierung an einer Wertpapierbörse oder auf einem anderen geregelten Markt, der 
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 
beantragt wird, und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission 
erlangt wird.  

 
Die unter Nr. 2 c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden 
innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien), Afrika, 
Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.  
 

e) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) erworben, 
die entsprechend der Richtlinie 85/611/EWG zugelassen wurden und/oder andere 
Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) im Sinne des ersten und zweiten 
Gedankenstrichs des Artikel 1 (2) der Richtlinie 85/611/EWG gleichgültig ob diese ihren 
Sitz in einem Mitgliedsstaat oder einem Drittstaat unterhalten, sofern  
 
• diese OGA entsprechend solchen Rechtvorschriften zugelassen wurden, die sie einer 

Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde 
derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr 
für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht (derzeit die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, die Schweiz, Hongkong, Japan und Norwegen),  
 

• das Schutzniveau der Anteilinhaber dieser OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber 
eines OGAW gleichwertig und insbesondere die Vorschriften über  
die getrennte Verwahrung der Vermögenswerte, die Kreditaufnahme, die 
Kreditgewährung und die Leerverkäufe von Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig 
sind,  
 

• die Geschäftstätigkeit der OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, 
die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die 
Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,  
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• der OGAW oder andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen 
Vertragsbedingungen bzw. seiner Satzung insgesamt höchstens 10% seinen 
Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf;  

 
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 

Kreditinstituten getätigt, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem 
Mitgliedsstaat der EU hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts in einem Drittstaat liegt, 
es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburger 
Aufsichtsbehörde denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind; 
  

g) abgeleitete Finanzinstrumente („Derivate“), einschließlich gleichwertiger bar 
abgerechneter Instrumente, erworben, die an einem der unter Absätzen a), b) oder c); 
bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleitete 
Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Derivate“), sofern  

 
• es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des Artikel 41 Absatz 1 des 

Gesetzes vom 20. Dezember 2002 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen handelt, in die der OGAW gemäß den in seinen 
Gründungsunterlagen genannten Anlagezielen investieren darf, 
  

• die Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende 
Institute der Kategorien sind, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen 
sind;  

 
• und die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf 

Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative der Investmentgesellschaft zum 
angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Geschäft glattgestellt 
werden können,  

 
h) Geldmarktinstrumente erworben, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden 

und die unter die Definition des Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 fallen, 
sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den 
Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, sie werden  
 
• von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der 

Zentralbank eines Mitgliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen 
Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser 
ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen 
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat 
angehört, begeben oder garantiert oder 
  

• von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den 
Buchstaben a), b) oder c) dieses Artikels bezeichneten geregelten Märkten gehandelt 
werden, oder  
 

• von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind wie 
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, 
oder  

 
• von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der 

Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen 
Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des 
zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei 
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dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens 10 Mio. Euro, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 
Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der 
innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um 
einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von 
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie 
finanzieren soll.  

 
3.  Wobei jedoch  
 

a) bis zu 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in andere als die unter Nr. 2 
dieses Artikels genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden 
dürfen.  

 
b) Bewegliches und unbewegliches Vermögen erworben werden darf, das für die 

unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich ist.  
 
4. Techniken und Instrumente  
 

a)  Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen darf im Rahmen der Bedingungen und 
Einschränkungen, wie sie von der Luxemburger Aufsichtsbehörde vorgegeben werden, 
Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand 
haben, verwenden, sofern diese Verwendung im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des 
jeweiligen Teilfondsvermögens erfolgt. Beziehen sich diese Transaktionen auf die 
Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit den 
Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 übereinstimmen.  

 
hinaus ist es der Investmentgesellschaft nicht gestattet, bei der Verwendung von 
Techniken und Instrumenten von ihrer im Verkaufsprospekt (nebst Satzung und Anhang) 
festgelegten Anlagezielen abzuweichen.  
 

b)  Die Verwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass das mit Derivaten verbundene 
Gesamtrisiko den Gesamtnettowert ihrer Portfolios nicht überschreitet.  
Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, 
künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt 
auch für die beiden nachfolgenden Absätze.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf für den jeweiligen Teilfonds als Teil seiner Anlagepolitik 
und im Rahmen der Grenzen des Artikel 43 (5) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
Anlagen in Derivate tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen 
des Artikel 43 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 nicht überschreitet. Investiert der 
jeweilige Teilfonds in indexbasierte Derivate, so werden diese Anlagen bei den 
Anlagegrenzen von Artikel 43 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 nicht berücksichtigt.  
 
Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es 
hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften von Artikel 42 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2002 mit berücksichtigt werden.  
 

c) Wertpapierleihe  
 
Der jeweilige Teilfonds darf bis zu 50% der in seinem Vermögen gehaltenen Wertpapiere 
nach CSSF Rundschreiben 08/356 an einen Entleiher entweder direkt oder mittelbar durch 
Zwischenschaltung eines standardisierten Wertpapierleihsystems, das von einem 
anerkannten Wertpapierclearinginstitut organisiert ist, oder eines Wertpapierleihsystems, 
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das von einem Finanzinstitut organisiert ist, das Aufsichtsregelungen unterliegt, die die 
CSSF als den vom Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht, 
und das auf solche Geschäfte spezialisiert ist, bis zu dreißig Tage verleihen. 
 
Das Kontrahentenrisiko eines OGAW gegenüber ein und derselben Gegenpartei bei einem 
oder mehreren Wertpapierleihgeschäften darf dabei 10% des Netto-Teilfondsvermögens 
nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 41 Absatz 
(1) Buchstabe f) des Gesetztes vom 20. Dezember 2002 ist, beziehungsweise 5% des 
Netto-Teilfondsvermögens in anderen Fällen. Eine Wiederanlage der als Garantie 
geleisteten Gelder ist dabei nicht vorgesehen. 
 
Darüber hinaus muss vor oder mit Übertragung der verliehenen Wertpapiere eine Garantie 
nach Punkt II b) des o.g. Rundschreibens an den Teilfonds übertragen werden. 
 
In jedem Fall muss der Entleiher Aufsichtsregelungen unterliegen, die die CSSF als den 
vom Gemeinschaftrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht. 
 
Sofern der Vertrag vorsieht, dass der jeweilige Teilfonds jederzeit von seinem Recht auf 
Kündigung und Herausgabe der verliehenen Wertpapiere Gebrauch machen kann, so 
können auch mehr als 50% der im jeweiligen Teilfondsvermögen gehaltenen Wertpapiere 
verliehen werden. 
 

5. Pensionsgeschäfte  
 
Die Investmentgesellschaft kann sich für den jeweiligen Teilfonds an Pensionsgeschäften 
beteiligen, die in Käufen und Verkäufen von Wertpapieren bestehen, bei denen die 
Vereinbarungen dem Käufer das Recht oder die Pflicht einräumen, die verkauften Wertpapiere 
vom Erwerber zu einem Preis und innerhalb einer Frist zurückzukaufen, die zwischen den 
beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurde. 
 
Die Investmentgesellschaft kann bei Pensionsgeschäften entweder als Käufer oder als 
Verkäufer auftreten. Eine Beteiligung an solchen Geschäften unterliegt jedoch folgenden 
Richtlinien: 
 
a) Wertpapiere über ein Pensionsgeschäft dürfen nur gekauft oder verkauft werden, wenn es 

sich bei der Gegenpartei um ein Finanzinstitut erster Ordnung handelt, das sich auf diese 
Art von Geschäften spezialisiert hat.  

 
b) Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäfts dürfen die vertragsgegenständlichen 

Wertpapiere vor Ausübung des Rechts auf den Rückkauf dieser Wertpapiere oder vor 
Ablauf der Rückkauffrist nicht veräußert werden. 

 
Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtungen bei 
Pensionsgeschäften so gestaltet ist, dass die Investmentgesellschaft für den betreffenden 
Teilfonds ihren Verpflichtungen zur Rücknahme von Aktien jederzeit nachkommen kann.  
 
Die Investmentgesellschaft kann geeignete Dispositionen treffen und mit Einverständnis der 
Depotbank weitere Anlagebeschränkungen aufnehmen, die erforderlich sind, um den 
Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden sollen.  
 
Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen, kann die Investmentgesellschaft zur 
effizienten Verwaltung des jeweiligen Teilfondsvermögens gemäß den Bestimmungen des 
Rundschreibens 08/356 der Commission de Surveillance du Secteur Financier die Techniken 
und Instrumente der Wertpapierpensionsgeschäfte einsetzen. 
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Sollte die Investmentgesellschaft in diesem Zusammenhang Sicherheitsleistungen in Form 
von Bargeld erhalten, können diese entsprechend der Vorschriften des vorgenannten 
Rundschreibens für den Fonds wieder angelegt werden. 
 

6.  Risikostreuung  
 
a) Es dürfen maximal 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten angelegt werden. Jeder Teilfonds 
darf nicht mehr als 20% seines Vermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung 
anlegen.  

 
Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Investmentgesellschaft mit OTC-Derivaten darf 
folgende Sätze nicht überschreiten:  
 

• 10% des Netto-Teilfondsvermögens, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im 
Sinne von Artikel 41 (1) f) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ist und  

• 5% des Netto-Teilfondsvermögens in allen anderen Fällen.  
 

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in deren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumente die Investmentgesellschaft mehr als 5% des 
jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens angelegt hat, darf 40% des betreffenden Netto-
Teilfondsvermögens nicht übersteigen darf. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf 
Einlagen und Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, die 
einer Aufsicht unterliegen.  

 
Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen darf die Investmentgesellschaft bei ein und 
derselben Einrichtung höchstens 20% des jeweiligen Teilfondsvermögens in einer 
Kombination aus  
 
• von dieser Einrichtung begebenen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumenten  

und/oder  
 

• Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder  
 

• von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten  
 

investieren.  
 

c)  Die unter Nr. 6 Buchstabe a), erster Satz dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% 
des Netto-Teilfondsvermögens erhöht sich in den Fällen auf 35% des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens, in denen die zu erwerbenden Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem 
Drittstaat oder anderen internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören begeben oder garantiert werden.  

 
d)  Die unter Nr. 6 Buchstabe a) erster Satz dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% 

des Netto-Teilfondsvermögens erhöht sich in den Fällen auf 25% des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens, in denen die zu erwerbenden Schuldverschreibungen von einem 
Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat und kraft 
Gesetzes einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, durch die die Inhaber dieser 
Schuldverschreibungen geschützt werden sollen. Insbesondere müssen die Erlöse aus der 
Emission dieser Schuldverschreibungen nach dem Gesetz in Vermögenswerten angelegt 
werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen in ausreichendem 
Maße die sich daraus ergebenden Verpflichtungen abdecken und die mittels eines 
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vorrangigen Sicherungsrechts im Falle der Nichterfüllung durch den Emittenten für die 
Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der laufenden Zinsen zur Verfügung stehen.  

 
e) Sollten mehr als 5% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in von solchen Emittenten 

ausgegebenen Schuldverschreibungen angelegt werden, darf der Gesamtwert der 
Anlagen in solchen Schuldverschreibungen 80% des betreffenden Netto-
Teilfondsvermögens nicht überschreiten.  

 
f)  Die unter Nr. 6 Buchstabe b) erster Satz dieses Artikels genannte Beschränkung des 

Gesamtwertes auf 40% des betreffenden Netto-Teilfondsvermögens findet in den Fällen 
des Buchstaben c), d) und e) keine Anwendung.  

 
g)  Die unter Nr. 6 Buchstabe a) bis e) dieses Artikels beschriebenen Anlagegrenzen von 10%, 

35% bzw. 25% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens dürfen nicht kumulativ betrachtet 
werden, sondern es dürfen insgesamt nur maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens in 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder in Einlagen 
oder Derivative bei derselben angelegt werden.  

 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne 
der Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluss (ABl. L 193 vom 18. Juli 
1983, S.1) oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften 
derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der in dieser Nr. 6 
Buchstabe a) bis g) dieses Artikels vorgesehenen Anlagegrenzen als eine einzige 
Einrichtung anzusehen.  
 
Der jeweilige Teilfonds darf 20% seines Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente ein und derselben Unternehmensgruppe investieren.  
 

h)  Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 festgelegten 
Anlagegrenzen kann die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Investmentgesellschaft für 
den jeweiligen Teilfonds bis zu 20% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und 
Schuldtiteln ein und derselben Einrichtung investieren, wenn die Nachbildung eines von 
der Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex das Ziel der 
Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass:  

 
• die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;  

 
• der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich 

bezieht, und  
 

• der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.  
 
Die vorgenannte Anlagegrenze erhöht sich auf 35% des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens in den Fällen, in denen es aufgrund außergewöhnlicher 
Marktverhältnisse gerechtfertigt ist, insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen 
bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Diese Anlagegrenze 
gilt nur für die Anlage bei einem einzigen Emittenten.  
 
Ob für die Investmentgesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht wird, findet für 
den jeweiligen Teilfonds in dem entsprechenden Anhang zum Verkaufsprospekt 
Erwähnung.  
 

i)  Unbeschadet des unter Artikel 43 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 Gesagten, 
dürfen unter Wahrung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% des jeweiligen 
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Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, 
die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat 
oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten 
angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind. In jedem Fall müssen die im 
jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Wertpapiere aus sechs verschiedenen 
Emissionen stammen, wobei der Wert der Wertpapiere, die aus ein und derselben 
Emission stammen, 30% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten 
darf.  

 
j)  Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 20% des jeweiligen Netto-

Teilfondsvermögens in Anteilen ein und desselben OGAW oder ein und desselben anderen 
OGA gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 angelegt werden.  

 
k)  Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 30% des Netto-Teilfondsvermögens in 

andere OGA angelegt werden. In diesen Fällen müssen die Anlagegrenzen von Artikel 43 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 hinsichtlich der Vermögenswerte der OGAW bzw. 
OGA, von denen Anteile erworben werden, nicht gewahrt sein.  

 
l) Erwirbt die Verwaltungsgesellschaft für die Investmentgesellschaft Anteile anderer OGAW 

und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der 
die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die 
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die 
Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA durch den OGAW keine 
Gebühren berechnen (inkl. Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen).  

 
Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds zu der Erhebung einer 
Verwaltungsvergütung auf Ebene des Zielfonds kommen. Die Investmentgesellschaft wird 
dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3% 
unterliegen. Der Jahresbericht der Investmentgesellschaft wird betreffend den jeweiligen 
Teilfonds Informationen enthalten, wie hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung maximal 
ist, welche der Teilfonds sowie die Zielfonds zu tragen haben.  
 

m) Es ist der Verwaltungsgesellschaft nicht gestattet, die von ihr verwalteten OGAW nach Teil 
I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 dazu zu benutzen, eine Anzahl an mit 
Stimmrechten verbundenen Aktien zu erwerben, die es ihr ermöglichen, einen 
nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. Gleiches 
gilt für einen etwaigen Fondsmanager.  

 
n) Weiter können für die Investmentgesellschaft  

 
• bis zu 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten,  

 
• bis zu 10% der ausgegebenen Schuldverschreibungen ein und desselben 

Emittenten,  
 

• nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile ein und desselben OGAW 
und/oder OGA,  

 
• nicht mehr als 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten 

erworben werden.  
 
o) Die unter Nr. 6 Buchstabe m) bis n) genannten Anlagegrenzen finden keine Anwendung 

soweit es sich um  
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• Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die von einem Mitgliedstaat oder 

dessen Gebietskörperschaften, oder von einem Drittstaat begeben oder 
garantiert werden;  

 
• Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die von einer internationalen 

Körperschaft öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, der ein oder 
mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.  

 
• Aktien handelt, die der jeweilige Teilfonds an dem Kapital einer Gesellschaft eines 

Drittstaates besitzt, die ihr Vermögen im wesentlichen in Wertpapieren von 
Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn eine derartige 
Beteiligung für den jeweiligen Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses 
Staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten 
dieses Staates zu tätigen.  
Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die 
Gesellschaft des Staates außerhalb der Europäischen Union in ihrer Anlagepolitik 
die in Artikel 43, 46 und 48 (1) und (2) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
festgelegten Grenzen beachtet. Bei der Überschreitung der in den Artikeln 43 und 
46 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 genannten Grenzen findet Artikel 49 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 sinngemäß Anwendung.  

 
• Auf von einer oder von mehreren Investmentgesellschaften gehaltene Anteile am 

Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der 
Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investmentgesellschaft 
oder -gesellschaften bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder 
Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Wunsch der 
Aktionäre ausüben.  
 

7.  Flüssige Mittel  
 

Ein Teil des Netto-Teilfondsvermögens darf in flüssigen Mitteln, die jedoch nur 
akzessorischen Charakter haben dürfen, gehalten werden.  
 

8.  Kredite und Belastungsverbote  
 

a) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur 
Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es 
handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstabe b) oder 
um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder 
Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit 
Finanzinstrumenten.  

 
b) Kredite zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen nur kurzfristig und bis 

zu einer Höhe von 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens aufgenommen 
werden. Ausgenommen hiervon ist der Erwerb von Fremdwährungen durch „Back-
to-Back“-Darlehen.  
 

c) Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für 
Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden, wobei dies dem Erwerb von 
noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen 
Finanzinstrumenten gemäß Artikel 41 Absatz 1) Buchstaben e), g) und h) des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 nicht entgegensteht.  
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d) Die Investmentgesellschaft darf Kredite bis zu 10 % des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens aufnehmen, sofern es sich um Kredite handelt, die den Erwerb 
von Immobilien ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit 
unerlässlich sind; in diesem Fall dürfen diese sowie die Kredite nach Buchstabe b) 
zusammen 15% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.  

 
9. Weitere Anlagerichtlinien  
 

a) Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig. 
 

b) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen oder 
Zertifikaten über solche Edelmetalle, Edelmetallkontrakten, Waren oder 
Warenkontrakten angelegt werden.  

 
c) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen keine Verbindlichkeiten eingegangen werden, die, 

zusammen mit den Krediten nach Nr. 8 Buchstabe b) dieses Artikels, 10% des 
betreffenden Netto-Teilfondsvermögens überschreiten.  

 
10.  Die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt 

des Erwerbs der Wertpapiere. Werden die Prozentsätze nachträglich durch 
Kursentwicklungen oder aus anderen Gründen als durch Zukäufe überschritten, so wird 
die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich unter Berücksichtigung der Interessen der 
Aktionäre eine Rückführung in den vorgegebenen Rahmen anstreben.  

 
II. Dauer, Verschmelzung und Liquidation der Investmentgesellschaft II. Dauer, Verschmelzung und Liquidation der Investmentgesellschaft II. Dauer, Verschmelzung und Liquidation der Investmentgesellschaft II. Dauer, Verschmelzung und Liquidation der Investmentgesellschaft     
 
Artikel 5 Dauer der InvestmentgesellschaftArtikel 5 Dauer der InvestmentgesellschaftArtikel 5 Dauer der InvestmentgesellschaftArtikel 5 Dauer der Investmentgesellschaft    
    
Die Investmentgesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.  
 
Artikel 6 Artikel 6 Artikel 6 Artikel 6     Die Verschmelzung der Die Verschmelzung der Die Verschmelzung der Die Verschmelzung der Investmentgesellschaft mit einem anderen Investmentgesellschaft mit einem anderen Investmentgesellschaft mit einem anderen Investmentgesellschaft mit einem anderen 
Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“)     
 
Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung mit einem anderen 
OGA in Wertpapieren („OGAW“) verschmolzen werden. Der Beschluss bedarf des 
Anwesenheitsquorums und der Mehrheit, wie sie im Gesetz vom 10. August 1915 für 
Satzungsänderungen vorgesehen sind. Der Beschluss der Generalversammlung zur 
Verschmelzung der Investmentgesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
veröffentlicht.  
 
Die Aktionäre der einzubringenden Investmentgesellschaft haben während eines Monats das 
Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Aktien zum einschlägigen 
Nettoinventarwert pro Aktie zu verlangen. Die Aktien der Aktionäre, welche die Rücknahme ihrer 
Aktien nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Aktie an dem 
Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch Aktien des aufnehmenden OGAW ersetzt. 
Gegebenenfalls erhalten die Aktionäre einen Spitzenausgleich. 
 
Artikel 7 Die Liquidation der Investmentgesellschaft Artikel 7 Die Liquidation der Investmentgesellschaft Artikel 7 Die Liquidation der Investmentgesellschaft Artikel 7 Die Liquidation der Investmentgesellschaft     
    
1.  Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung liquidiert 

werden. Der Beschluss ist unter Einhaltung der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen 
Bestimmungen zu fassen, es sei denn diese Satzung, das Gesetz vom 10. August 1915 
oder das Gesetz vom 20. Dezember 2002 verzichten auf die Einhaltung dieser 
Bestimmungen.  
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Sinkt das Netto-Teilfondsvermögen der Investmentgesellschaft unter zwei Drittel des 
Mindestkapitals, muss der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft eine 
Generalversammlung einberufen und dieser die Frage nach der Liquidation der 
Investmentgesellschaft unterbreiten. Die Liquidation wird mit einer einfachen Mehrheit der 
anwesenden bzw. vertretenden Aktien beschlossen.  
 
Sinkt das Netto-Teilfondsvermögen der Investmentgesellschaft unter ein Viertel des 
Mindestkapitals, muss der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft eine 
Generalversammlung einberufen und dieser die Frage nach der Liquidation der 
Investmentgesellschaft unterbreiten. Die Liquidation wird mit einer Mehrheit von 25% der in 
der Generalversammlung anwesenden bzw. vertretenden Aktien beschlossen.  
 
Die Einberufungen zu den vorgenannten Generalversammlungen erfolgen jeweils innerhalb 
von 40 Tagen nach Feststellung des Umstandes, dass das Netto-Teilfondsvermögen unter 
zwei Drittel bzw. unter ein Viertel des Mindestkapitals gesunken ist.  
 
Der Beschluss der Generalversammlung zur Liquidation der Investmentgesellschaft wird 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.  
 

2.  Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die 
Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquidation bis zur 
Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien der Investmentgesellschaft mehr 
ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen.  

 
3. Nettoliquidationserlöse, deren Auszahlung nicht bis zum Abschluss des 

Liquidationsverfahrens von Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der 
Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten 
Aktionäre bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei 
der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht 
werden.  

 
III. Die Teilfonds, Dauer, Verschmelzung und Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds III. Die Teilfonds, Dauer, Verschmelzung und Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds III. Die Teilfonds, Dauer, Verschmelzung und Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds III. Die Teilfonds, Dauer, Verschmelzung und Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds     
    
Artikel 8 Die Teilfonds Artikel 8 Die Teilfonds Artikel 8 Die Teilfonds Artikel 8 Die Teilfonds     
    
1.  Die Investmentgesellschaft besteht aus einem oder mehreren Teilfonds. Der Verwaltungsrat 

kann jederzeit beschließen, weitere Teilfonds aufzulegen. In diesem Fall wird der 
Verkaufsprospekt entsprechend angepasst.  

 
2. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständiges Vermögen. 

Die Rechte und Pflichten der Aktionäre eines Teilfonds sind von denen der Aktionäre der 
anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen 
Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, die von den betreffenden Teilfonds eingegangen 
werden. 

 
Artikel 9 Dauer der einzelnen Teilfonds Artikel 9 Dauer der einzelnen Teilfonds Artikel 9 Dauer der einzelnen Teilfonds Artikel 9 Dauer der einzelnen Teilfonds     
    
Ein oder mehrere Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet werden. Die Dauer eines 
Teilfonds ergibt sich für den jeweiligen Teilfonds aus dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt.  
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Artikel 10 Die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds Artikel 10 Die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds Artikel 10 Die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds Artikel 10 Die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds     
    
1.  Verschmelzung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft durch Einbringung in einen 

anderen Teilfonds derselben Investmentgesellschaft oder in einen anderen Teilfonds 
luxemburgischen Rechts.  

 
Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der 
Investmentgesellschaft durch Einbringung in einen anderen Teilfonds der 
Investmentgesellschaft oder einen anderen Teilfonds luxemburgischen Rechts, der nach Teil 
I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 aufgelegt wurde, verschmolzen werden. Die 
Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:  
 

• sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag 
gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds in 
wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Investmentgesellschaft hat diesen 
Betrag mit 5 Mio. Euro festgesetzt.  
 

• sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder 
politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als 
wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Teilfonds zu verwalten.  
 

Der Beschluss des Verwaltungsrates zur Verschmelzung wird jeweils in einer vom 
Verwaltungsrat bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Aktien des einzubringenden 
Fonds oder Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht.  
 
Unbeschadet des vorhergehenden Absatzes sind die Aktionäre, die mit der Verschmelzung 
nicht einverstanden sind, innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Mitteilung an die 
Aktionäre über die Verschmelzung, berechtigt, ihre Aktien kostenfrei zurückzugeben. 
Aktionäre, die von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht haben, sind an den in der 
Generalversammlung gefassten Beschluss über die Verschmelzung gebunden.  
 
Darüber hinaus gilt in den Fällen, in denen ein Teilfonds mit einem Teilfonds eines fonds 
commun de placement verschmolzen wird, dass dieser Beschluss nur die Aktionäre 
verpflichten darf, die sich zugunsten der Einbringung ausgesprochen haben.  
 

2.  Verschmelzung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft durch Einbringung in einen 
anderen OGA ausländischen Rechts.  

 
Die Einbringung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft in einen ausländischen OGA ist 
nur mit der einstimmigen Billigung aller Aktionäre des betroffenen Teilfonds möglich, es sei 
denn, es werden nur die Aktionäre, die sich für die Einbringung ausgesprochen haben, 
übertragen.  
 
Für die Verschmelzung von Aktienklassen gilt das vorstehend Gesagte analog. 
 

Artikel 11 Die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds Artikel 11 Die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds Artikel 11 Die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds Artikel 11 Die Liquidation eines oder mehrerer Teilfonds     
    
1. Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der 

Investmentgesellschaft liquidiert werden. Die Liquidation kann insbesondere in folgenden 
Fällen beschlossen werden:  
 
• sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag 

gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich 
sinnvoller Weise zu verwalten. Die Investmentgesellschaft hat diesen Betrag mit 5 Mio. 
Euro festgesetzt.  
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• sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen 

Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll 
erscheint, den Teilfonds zu verwalten.  

 
Der Liquidationsbeschluss des Verwaltungsrates ist im Einklang mit den Bestimmungen für 
die Veröffentlichung der Mitteilungen an die Aktionäre und in Form einer solchen zu 
veröffentlichen. Der Liquidationsbeschluss bedarf der vorherigen Genehmigung durch die 
Luxemburger Aufsichtsbehörde.  
 
Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die 
Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquidation bis zur 
Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien der Investmentgesellschaft mehr 
ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen.  
 

2. Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von 
Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der Depotbank nach Abschluss des 
Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des 
Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.  
 

IV. Gesellschaftskapital und Aktien IV. Gesellschaftskapital und Aktien IV. Gesellschaftskapital und Aktien IV. Gesellschaftskapital und Aktien     
    
Artikel 12 Gesellschaftskapital Artikel 12 Gesellschaftskapital Artikel 12 Gesellschaftskapital Artikel 12 Gesellschaftskapital     
    
Das Gesellschaftskapital der Investmentgesellschaft entspricht zu jedem Zeitpunkt der Summe 
der Netto-Teilfondsvermögen aller Teilfonds („Netto-Fondsvermögen“) der 
Investmentgesellschaft gemäß Artikel 14 Nr. 4 dieser Satzung und wird durch volleinbezahlte 
Aktien ohne Nennwert repräsentiert.  
 
Das Anfangskapital der Investmentgesellschaft beträgt bei Gründung einunddreißigtausend Euro 
(EUR 31.000,-) dem dreihundertzehn (310,-) Aktien ohne Nennwert gegenüberstanden.  
 
Das Mindestkapital der Investmentgesellschaft entspricht gemäß Luxemburger Gesetz dem 
Gegenwert von 1.250.000 Euro und muss innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten nach 
Zulassung der Investmentgesellschaft durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde erreicht werden. 
Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen der Investmentgesellschaft abzustellen.  
 
Artikel 13 Aktien Artikel 13 Aktien Artikel 13 Aktien Artikel 13 Aktien     
    
1. Aktien sind Aktien an dem jeweiligen Teilfonds. Sie werden durch Aktienzertifikate verbrieft. 

Es können grundsätzlich sowohl Namensaktien als auch Inhaberaktien für den Fonds 
ausgegeben werden. Die Aktien am jeweiligen Teilfonds werden in der im 
teilfondsspezifischen Anhang genannten Art der Verbriefung und Stückelung ausgegeben. 
Die Investmentgesellschaft kann die Verbriefung in Globalurkunden vorsehen. Sofern 
Namensaktien ausgegeben werden, werden diese von der Register- und Transferstelle in 
das für die Investmentgesellschaft geführte Aktienregister eingetragen. In diesem 
Zusammenhang werden den Aktionären Bestätigungen betreffend die Eintragung in das 
Aktienregister an die im Aktienregister angegebene Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf 
Auslieferung effektiver Stücke besteht weder bei der Ausgabe von Inhaberaktien noch bei 
der Ausgabe von Namensaktien. Die Arten der Aktien werden für den jeweiligen Teilfonds in 
dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.  

 
2. Zum Zwecke der problemlosen Übertragbarkeit wird die Girosammelverwahrfähigkeit der 

Aktien beantragt. 
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3. Sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen der Investmentgesellschaft an die Aktionäre 

können an die Anschrift gesandt werden, die in das Aktienregister eingetragen wurde. Falls 
ein Aktionär eine solche Anschrift nicht mitteilt, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass 
eine entsprechende Notiz in das Aktienregister eingetragen wird. In diesem Falle wird der 
Aktionär solange behandelt als befände sich seine Anschrift am Sitz der 
Investmentgesellschaft bis der Aktionär der Investmentgesellschaft eine andere Anschrift 
mitteilt. Der Aktionär kann zu jeder Zeit seine in dem Aktienregister eingetragene Anschrift, 
durch schriftliche Mitteilung an die Register- und Transferstelle an deren Gesellschaftssitz 
oder an eine vom Verwaltungsrat bestimmte Anschrift korrigieren.  

 
4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Aktien 

auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu 
auszugebender Aktien einzuräumen.  

 
5. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder einem 

Verwaltungsratsmitglied und einem rechtmäßig vom Verwaltungsrat dazu ermächtigten 
Bevollmächtigten unterzeichnet.  

 
Unterschriften des Verwaltungsrates können entweder von Hand, in gedruckter Form oder 
mittels eines Namensstempels geleistet werden. Die Unterschrift eines Bevollmächtigten ist 
handschriftlich zu leisten.  
 

6. Alle Aktien an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn der 
Verwaltungsrat beschließt, gemäß der nachfolgenden Ziffer dieses Artikels, innerhalb eines 
Teilfonds verschiedene Aktienklassen auszugeben.  
 

7. Der Verwaltungsrat kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds von Zeit zu Zeit zwei oder 
mehrere Aktienklassen vorzusehen. Die Aktienklassen können sich in ihren Merkmalen und 
Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder 
anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden. Alle Aktien sind vom Tage 
ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös 
ihrer jeweiligen Aktienklasse beteiligt. Sofern für die jeweiligen Teilfonds Aktienklassen 
gebildet werden, findet dies unter Angabe der spezifischen Merkmale oder Rechte im 
entsprechenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.  
 

Artikel 14 Berechnung des NettoinventarweArtikel 14 Berechnung des NettoinventarweArtikel 14 Berechnung des NettoinventarweArtikel 14 Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie rtes pro Aktie rtes pro Aktie rtes pro Aktie     
    
1.  Das Netto-Fondsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro (EUR) 

(„Referenzwährung“).  
 
2.  Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum 

Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“). 
 
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird durch die Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr 

Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank für jeden im Anhang des jeweiligen Teilfonds 
genannten Bewertungstag (“BewertungstagBewertungstagBewertungstagBewertungstag“), insofern die Banken in Luxemburg an diesen 
Tagen für den täglichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, jedoch mit Ausnahme des 24. und 
31. Dezembers, (“BankarbeitstagBankarbeitstagBankarbeitstagBankarbeitstag“) ermittelt. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwerts für 
einen jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden Bankarbeitstag („BerechnungstagBerechnungstagBerechnungstagBerechnungstag“). 

 
Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen den Nettoinventarwert pro Aktie für den 24. und 
31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um 
Berechnungen des Nettoinventarwertes pro Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des 
vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, 
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Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines für den 24. Dezember 
und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen. 
 
Der Verwaltungsrat kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass der Netto-Inventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu 
berechnen ist.  

 
4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen 

Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen 
Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) für jeden Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl 
der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt.  

 
5.  Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die 
Situation des Fondsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des 
jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-
Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:  

 
a)  Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zu den am 

Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kursen bewertet. Wird ein Wertpapier an 
mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der am Bewertungstag zuletzt 
verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier 
ist.  

 
b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an 

einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der 
nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der 
Bewertung sein darf und den die Investmentgesellschaft für den bestmöglichen Kurs 
hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.  

 
c)  OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und 

überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet.  
 
d)  OGAW bzw. OGA werden zum letzten am Bewertungstag festgestellten und 

erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme 
ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile 
ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, 
wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein 
anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt.  

 
e)  Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter 

Buchstabe a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden 
diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte 
zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu 
und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes 
festlegt.  

 
f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. 
 
g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere 

Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten 
Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne 
und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder 
abgesetzt.  
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Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die 
gegebenenfalls an die Aktionäre des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.  
 

6. Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten 
Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen 
gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro 
Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für 
jede Aktienklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer 
pro Teilfonds.  

 
Artikel 15 Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie Artikel 15 Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie Artikel 15 Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie Artikel 15 Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie     
    
1.  Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie 

zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung 
erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Aktionäre gerechtfertigt ist, insbesondere:  

a) während der Zeit, in der eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an/auf welcher(m) 
ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen 
Gründen als gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist oder der Handel an dieser 
Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt bzw. eingeschränkt wurde;  

b) in Notlagen, wenn die Investmentgesellschaft über Teilfondsanlagen nicht verfügen kann 
oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu 
transferieren oder die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie ordnungsgemäß 
durchzuführen.  

Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb eines 
Teilfonds führt nicht zur zeitweiligen Einstellung hinsichtlich anderer Teilfonds, die von dem 
betreffenden Ereignis nicht berührt sind.  

2.  Aktionäre, welche einen Rücknahmeauftrag bzw. einen Umtauschantrag gestellt haben, 
werden von einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie unverzüglich 
benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie 
unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Während die Berechnung des Netto-Inventarwertes 
pro Aktie eingestellt ist, werden Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge nicht ausgeführt.  

 
3. Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge können im Falle einer Einstellung der 

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie vom Aktionär bis zum Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie widerrufen werden.  

 
Artikel 16Artikel 16Artikel 16Artikel 16    Ausgabe von Aktien Ausgabe von Aktien Ausgabe von Aktien Ausgabe von Aktien     
    
1. Aktien werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist 

der Nettoinventarwert pro Aktie gemäß Artikel 14 Nr. 4 der Satzung, zuzüglich eines 
Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstelle, dessen maximale Höhe für den jeweiligen 
Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist.  
 
Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den 
jeweiligen Vertriebsländern anfallen.  
 
Zeichnungsanträge können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Register- 
und Transferstelle, der Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese 
entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Zeichnungsanträge an 
die Register- und Transferstelle bzw. die Depotbank verpflichtet. Maßgeblich für den Eingang 
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des Zeichnungsauftrages ist im Falle von Namenaktien, der Eingang bei der Register- und 
Transferstelle. Im Falle von Inhaberaktien ist der Eingang bei der Depotbank maßgeblich. 
Diese nehmen die Zeichnungsanträge im Auftrag der Investmentgesellschaft an.  
 
Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis zu dem im Verkaufsprospekt bestimmten 
Zeitpunkt eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden 
Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung 
steht. Die Investmentgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Aktien auf 
der Grundlage eines dem Antragsteller vorher unbekannten Nettoinventarwertes pro Aktie 
abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Antragsteller Late-Trading 
betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange 
verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag 
ausgeräumt hat.  
 
Vollständige Zeichnungsanträge, welche nach dem im Verkaufsprospekt bestimmten 
Zeitpunkt eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages 
abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht.  
 
Sollte der Gegenwert der gezeichneten Aktien zum Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 
Zeichnungsantrages bei der Register- und Transferstelle nicht zur Verfügung stehen oder der 
Zeichnungsantrag fehlerhaft oder unvollständig sein, wird der Zeichnungsantrag als mit dem 
Datum bei der Register- und Transferstelle eingegangen betrachtet, an dem der Gegenwert 
der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht bzw. der Zeichnungsantrag ordnungsgemäß 
vorliegt.  
 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bei der Depotbank in Luxemburg zahlbar.  
 
Sofern der Gegenwert aus dem Fondsvermögen, insbesondere aufgrund eines Widerrufs, der 
Nichteinlösung einer Lastschrift oder aus anderen Gründen, abfließt, nimmt die 
Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen Aktien im Interesse des Fonds zurück. Etwaige, sich 
auf das Fondsvermögen negativ auswirkende, aus der Rücknahme der Aktien resultierende 
Differenzen hat der Antragsteller zu tragen. Fälle des Widerrufs aufgrund 
verbraucherschutzrechtlicher Regelungen sind von dieser Regelung nicht erfasst.  
 
Die Aktien werden bei Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der 
Investmentgesellschaft von der Depotbank übertragen, indem sie der Stelle gutgeschrieben 
werden, bei der der Zeichner sein Depot unterhält.  

 
Artikel 17 Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von AktienArtikel 17 Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von AktienArtikel 17 Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von AktienArtikel 17 Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien        
 
1. Die Investmentgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen 

einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Aktien zeitweilig beschränken, 
aussetzen oder endgültig einstellen oder Aktien einseitig gegen Zahlung des 
Rücknahmepreises zurücknehmen, wenn dies im Interesse der Aktionäre, im öffentlichen 
Interesse, zum Schutz der Investmentgesellschaft bzw. des jeweiligen Teilfonds oder der 
Aktionäre erforderlich erscheint.  

 
2. In diesem Fall wird die Register- und Transferstelle, betreffend Namensaktien, und die 

Depotbank, betreffend Inhaberaktien, auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge 
eingehende Zahlungen ohne Zinsen unverzüglich zurückerstatten. 

 
3. Die Ausgabe von Aktien wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Berechnung 

des Nettoinventarwertes pro Aktie eingestellt wird.  
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4. Des Weiteren kann der Verwaltungsrat den Besitz von Aktien durch jede Person, die in den 
Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) steuerpflichtig ist einschränken oder verbieten. Als in 
den USA steuerpflichtige natürliche Personen werden bspw. diejenigen betrachtet, die,  

 
a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden,  
 
b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder),  
 
c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden,  
 
d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten oder  
 
e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind.  
 
Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen werden bspw. betrachtet  
 
a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US- 

Bundesstaaten oder des District of Columbia gegründet wurden,  
 
b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter einem „Act of Congress“ 

gegründet wurde oder  
 
c)  ein Pensionsfund, der als US-Trust gegründet wurde.  
 

Artikel 18 Rücknahme und Umtausch von Aktien Artikel 18 Rücknahme und Umtausch von Aktien Artikel 18 Rücknahme und Umtausch von Aktien Artikel 18 Rücknahme und Umtausch von Aktien     
 
1. Die Aktionäre sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Aktien zum Nettoinventarwert 

pro Aktie gemäß Artikel 14 Nr. 4 der Satzung, gegebenenfalls abzüglich eines etwaigen 
Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“) zu beantragen. Diese Rücknahme erfolgt nur an 
einem Bewertungstag. Sollte ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, so ist dessen 
maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt angegeben.  

 
Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und 
andere Belastungen. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt die entsprechende 
Aktie.  

 
2.  Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Aktionäre 

erfolgen über die Depotbank sowie über die Zahlstellen. Die Depotbank ist nur insoweit zur 
Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche 
Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die 
Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.  

 
Die Investmentgesellschaft kann Aktien einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises 
zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Aktionäre oder zum Schutz der 
Aktionäre oder eines Teilfonds erforderlich erscheint.  

 
3.  Der Umtausch sämtlicher Aktien oder eines Teils derselben in Aktien eines anderen Teilfonds 

erfolgt auf der Grundlage des maßgeblichen Nettoinventarwertes pro Aktie der betreffenden 
Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstelle in 
Höhe von generell 1% des Nettoinventarwertes pro Aktie der zu zeichnenden Aktien, 
mindestens jedoch in Höhe der Differenz des Ausgabeaufschlags des Teilfonds der 
umzutauschenden Aktien zu dem Ausgabeaufschlag des Teilfonds in welchen ein Umtausch 
erfolgt. Falls ein Umtausch von Aktien nicht möglich ist oder keine Umtauschprovision 
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erhoben wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt erwähnt. 

 
Sofern unterschiedliche Aktienklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden und der 
den jeweiligen Teilfonds betreffende Anhang zum Verkaufsprospekt nichts Gegenteiliges 
vorsieht, ist auch ein Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen 
Aktienklasse innerhalb des Teilfonds möglich. In diesem Falle wird keine Umtauschprovision 
erhoben.  

  
Die Investmentgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds jederzeit einen Umtauschantrag 
zurückweisen, wenn dies im Interesse der Investmentgesellschaft bzw. des Teilfonds oder im 
Interesse der Aktionäre geboten erscheint.  

 
4. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den 

Umtausch können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Register- und 
Transferstelle, der Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese 
entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Rücknahmeaufträge 
bzw. Umtauschanträge an die Register- und Transferstelle bzw. die Depotbank verpflichtet. 
Maßgeblich für den Eingang ist im Falle von Namenaktien, der Eingang bei der Register- und 
Transferstelle. Im Falle von Inhaberaktien ist der Eingang bei der Depotbank maßgeblich. 

 
Ein Rücknahmeauftrag bzw. ein Umtauschantrag für die Rücknahme bzw. den Umtausch ist 
dann vollständig, wenn er den Namen und die Anschrift des Aktionärs sowie die Anzahl bzw. 
den Gegenwert der zurückzugebenden oder umzutauschenden Aktien und den Namen des 
Teilfonds angibt, und wenn er von dem entsprechenden Aktionär unterschrieben ist.  

 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis zu dem im 
Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert 
pro Aktie des darauf folgenden Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen 
Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet. 
Die Investmentgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme bzw. der 
Umtausch von Aktien auf der Grundlage eines dem Aktionär vorher unbekannten 
Nettoinventarwertes pro Aktie abgerechnet wird.  
 
Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach einem im 
Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert 
pro Aktie des übernächsten Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen 
Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet.  

 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bewertungstagen nach 
dem entsprechenden Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung. Im Fall von 
Namensaktien erfolgt die Auszahlung auf ein vom Aktionär anzugebendes Konto.  
 
Sich aus dem Umtausch von Inhaberaktien ergebende Spitzenbeträge werden von der 
Depotbank in bar ausgeglichen.  

 
5. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Aktien 

wegen einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes zeitweilig einzustellen.  
 

Die Investmentgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank unter 
Wahrung der Interessen der Aktionäre berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, 
nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung 
verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden 
Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Aktien. Die 
Investmentgesellschaft achtet aber darauf, dass dem jeweiligen Teilfondsvermögen 
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ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. der 
Umtausch von Aktien auf Antrag von Aktionären unter normalen Umständen unverzüglich 
erfolgen kann.  

 
V. Generalversammlung V. Generalversammlung V. Generalversammlung V. Generalversammlung     

 
Artikel 19 Rechte der Generalversammlung Artikel 19 Rechte der Generalversammlung Artikel 19 Rechte der Generalversammlung Artikel 19 Rechte der Generalversammlung     
 

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der 
Investmentgesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der 
Investmentgesellschaft anzuordnen oder zu bestätigen. Ihre Beschlüsse sind bindend für 
alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz 
und dieser Satzung stehen, insbesondere sofern sie nicht in die Rechte der getrennten 
Versammlungen der Aktionäre einer bestimmten Aktienklasse oder eines bestimmten 
Teilfonds eingreifen.  
 

Artikel 20 Einberufung Artikel 20 Einberufung Artikel 20 Einberufung Artikel 20 Einberufung     
 
1. Die jährliche Generalversammlung wird gemäß dem Luxemburger Gesetz in Luxemburg, am 

Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz 
befindet, der in der Einberufung festgelegt wird, am zweiten Dienstag im Mai eines jeden 
Jahres um 11.00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag ein Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die 
jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.  

 
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der 
Verwaltungsrat nach seinem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies 
erfordern. Eine derartige Entscheidung des Verwaltungsrates ist unanfechtbar.  
 

2. Die Aktionäre kommen außerdem aufgrund einer den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechenden Einberufung des Verwaltungsrates zusammen. Sie kann auch auf Antrag 
von Aktionären, welche mindestens ein Fünftel des Fondsvermögens der 
Investmentgesellschaft repräsentieren, zusammentreten. Die Tagesordnung wird vom 
Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in denen die Generalversammlung auf 
schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt; in solchen Fällen kann der Verwaltungsrat 
eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten.  
 

3. Außerordentliche Generalversammlungen können zu der Zeit und an dem Orte abgehalten 
werden, wie es in der Einberufung zur jeweiligen außerordentlichen Generalversammlung 
angegeben ist. 

4. Die oben unter 2. und 3. aufgeführten Regeln gelten entsprechend für getrennte 
Generalversammlungen einer oder mehrerer Teilfonds oder Aktienklassen.  

 
Artikel 21 Beschlussfähigkeit und Abstimmung Artikel 21 Beschlussfähigkeit und Abstimmung Artikel 21 Beschlussfähigkeit und Abstimmung Artikel 21 Beschlussfähigkeit und Abstimmung     
    

Der Ablauf der Generalversammlungen bzw. der getrennten Generalversammlungen einer 
oder mehrerer Teilfonds oder Aktienklasse(n) muss, soweit es die vorliegende Satzung nicht 
anders bestimmt, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.  
 
Grundsätzlich ist jeder Aktionär an den Generalversammlungen teilnahmeberechtigt. Jeder 
Aktionär kann sich vertreten lassen, indem er eine andere Person schriftlich als seinen 
Bevollmächtigten bestimmt. 
 
An für einzelne Teilfonds oder Aktienklassen stattfindenden Generalversammlungen, die 
ausschließlich die jeweiligen Teilfonds oder Aktienklassen betreffende Beschlüsse fassen 
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können, dürfen nur diejenigen Aktionäre teilnehmen, die Aktien der entsprechenden Teilfonds 
oder Aktienklassen halten.  
 
Die Vollmachten, deren Form vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann, müssen 
mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz hinterlegt werden.  
 
Alle anwesenden Aktionäre und Bevollmächtigte müssen sich vor Eintritt in die 
Generalversammlungen in die vom Verwaltungsrat aufgestellte Anwesenheitsliste 
einschreiben.  
 
Die Generalversammlung entscheidet über alle im Gesetz vom 10. August 1915 sowie im 
Gesetz vom 20. Dezember 2002, vorgesehenen Angelegenheiten, und zwar in den Formen, 
mit dem Quorum und den Mehrheiten, die von den vorgenannten Gesetzen vorgesehen sind. 
Sofern die vorgenannten Gesetze oder die vorliegende Satzung nichts Gegenteiliges 
anordnen, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen 
Generalversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre 
gefasst.  
 
Jede Aktie gibt das Recht auf eine Stimme. Aktienbruchteile sind nicht stimmberechtigt. Bei 
Fragen, welche die Investmentgesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre 
gemeinsam ab. Eine getrennte Abstimmung erfolgt jedoch bei Fragen, die nur einen oder 
mehrere Teilfonds oder eine oder mehrere Aktienklasse(n) betreffen.  
 

Artikel 22 Vorsitzender, Stimmzähler, Sekretär Artikel 22 Vorsitzender, Stimmzähler, Sekretär Artikel 22 Vorsitzender, Stimmzähler, Sekretär Artikel 22 Vorsitzender, Stimmzähler, Sekretär     
    
1. Die Generalversammlung tritt unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder, 

im Falle seiner Abwesenheit, unter dem Vorsitz eines von der Generalversammlung gewählten 
Vorsitzenden zusammen.  
 

2. Der Vorsitzende bestimmt einen Sekretär, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, 
und die Generalversammlung ernennt unter den anwesenden und dies annehmenden 
Aktionären oder den Vertretern der Aktionäre einen Stimmzähler.  
 

3. Die Protokolle der Generalversammlung werden von dem Vorsitzenden, dem Stimmzähler 
und dem Sekretär der jeweiligen Generalversammlung und den Aktionären, die dies 
verlangen, unterschrieben.  
 

4. Abschriften und Auszüge, die von der Investmentgesellschaft zu erstellen sind, werden vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.  

 
VI. Verwaltungsrat VI. Verwaltungsrat VI. Verwaltungsrat VI. Verwaltungsrat     

    
Artikel 23 Zusammensetzung Artikel 23 Zusammensetzung Artikel 23 Zusammensetzung Artikel 23 Zusammensetzung     
    
1.  Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der 

Generalversammlung bestimmt werden und die nicht Aktionäre der Investmentgesellschaft 
sein müssen.  

 
Auf der Generalversammlung kann ein neues Mitglied, das dem Verwaltungsrat bislang nicht 
angehört hat, nur dann zum Verwaltungsratsmitglied gewählt werden, wenn  
 
a) diese betreffende Person vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen wird oder  
 
b) ein Aktionär, der bei der anstehenden Generalversammlung, die den Verwaltungsrat 

bestimmt, voll stimmberechtigt ist, dem Vorsitzenden - oder wenn dies unmöglich sein 
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sollte, einem anderen Verwaltungsratsmitglied - schriftlich nicht weniger als sechs und 
nicht mehr als dreißig Tage vor dem für die Generalversammlung vorgesehenen Datum 
seine Absicht unterbreitet, eine andere Person als seiner selbst zur Wahl oder zur 
Wiederwahl vorzuschlagen, zusammen mit einer schriftlichen Bestätigung dieser Person, 
sich zur Wahl stellen zu wollen, wobei jedoch der Vorsitzende der Generalversammlung 
unter der Voraussetzung einstimmiger Zustimmung aller anwesenden Aktionäre den 
Verzicht auf die oben aufgeführten Erklärungen beschließen kann und die solcherweise 
nominierte Person zur Wahl vorschlagen kann.  

 
2.  Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer 

ihrer Mandate. Eine Mandatsperiode darf die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Ein 
Verwaltungsratsmitglied kann wieder gewählt werden.  

 
3.  Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die 

verbleibenden von der Generalversammlung ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates bis 
zur nächstfolgenden Generalversammlung einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Der so 
bestimmte Nachfolger führt die Amtszeit seines Vorgängers zu Ende.  

 
4.  Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von der Generalversammlung abberufen 

werden.  
 
Artikel 24 Befugnisse Artikel 24 Befugnisse Artikel 24 Befugnisse Artikel 24 Befugnisse     
 
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen 
vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist 
zuständig für alle Angelegenheiten der Investmentgesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz 
vom 10. August 1915 oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.  
 
Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus die Befugnis Interimdividenden auszuschütten.  
    
Artikel 25 Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 25 Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 25 Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 25 Interne Organisation des Verwaltungsrates     
 
Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.  
 
Der Verwaltungsratsvorsitzende steht den Sitzungen des Verwaltungsrates vor; in seiner 
Abwesenheit bestimmt der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als 
Sitzungsvorsitzenden.  
 
Der Vorsitzende kann einen Sekretär ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des 
Verwaltungsrates zu sein braucht und der die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates 
und der Generalversammlung zu erstellen hat.  
 
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, eine Verwaltungsgesellschaft, einen Fondsmanager, 
Anlageberater sowie Anlageausschüsse für die jeweiligen Teilfonds zu ernennen und deren 
Befugnisse festzulegen.  
 
Artikel 26 Verwaltungsgesellschaft Artikel 26 Verwaltungsgesellschaft Artikel 26 Verwaltungsgesellschaft Artikel 26 Verwaltungsgesellschaft     
 
Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann unter eigener Verantwortung eine 
Verwaltungsgesellschaft mit der Anlageverwaltung, der Administration sowie dem Vertrieb der 
Aktien der Investmentgesellschaft betrauen. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsführung der 
Investmentgesellschaft verantwortlich. Sie darf für Rechnung der Investmentgesellschaft alle 
Geschäftsführungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem 
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Fondsvermögen bzw. dem Teilfondsvermögen verbundenen Rechte ausüben, insbesondere ihre 
Aufgaben an qualifizierte Dritte ganz oder teilweise auf eigene Kosten übertragen.  
 
Sofern die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltung auf einen Dritten auslagert, so darf nur 
ein Unternehmen benannt werden, das für die Ausübung der Vermögensverwaltung zugelassen 
oder eingetragen ist und einer Aufsicht unterliegt.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten 
Bevollmächtigten.  
 
Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, sofern kein Fondsmanager mit der Anlagenverwaltung 
beauftragt wurde.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und 
Kontrolle einen Dritten zur Ordererteilung zu bevollmächtigen.  
 
Die Übertragung der Aufgaben darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die 
Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die 
Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung der Aufgaben nicht daran gehindert werden, im 
Interesse der Aktionäre zu handeln und dafür zu sorgen, dass die Investmentgesellschaft im 
besten Interesse der Aktionäre verwaltet wird.  
 
Artikel 27 FondsmanaArtikel 27 FondsmanaArtikel 27 FondsmanaArtikel 27 Fondsmanager ger ger ger     
 
Aufgabe des Fondsmanagers ist insbesondere die tägliche Umsetzung der Anlagepolitik des 
jeweiligen Teilfondsvermögens und die Führung der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung 
unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft sowie andere damit 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt unter 
Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen des jeweiligen 
Teilfonds, wie sie in diesem Verkaufsprospekt (nebst Satzung und Anhang) beschrieben sind, 
sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen.  
 
Der Fondsmanager muss über eine Zulassung zur Vermögensverwaltung verfügen und einer 
Aufsicht unterliegen.  
 
Der Fondsmanager ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwicklung von Transaktionen in den 
Vermögenswerten der Investmentgesellschaft auszuwählen. Die Anlageentscheidung und die 
Ordererteilung obliegen dem Fondsmanager.  
 
Der Fondsmanager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten, 
insbesondere von verschiedenen Anlageberatern, beraten zu lassen.  
 
Es ist dem Fondsmanager gestattet, seine Aufgaben mit Genehmigung der 
Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise an Dritte, deren Vergütung ganz zu seinen Lasten 
geht, auszulagern.  
 
Der Fondsmanager trägt alle Aufwendungen, die ihm in Verbindung mit den von ihm für die 
Investmentgesellschaft geleisteten Dienstleistungen entstehen. Maklerprovisionen, 
Transaktionsgebühren und andere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 
von Vermögenswerten anfallende Geschäftskosten werden von dem jeweiligen Teilfonds 
getragen. 
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Artikel 28 Anlageberater und Anlageausschuss Artikel 28 Anlageberater und Anlageausschuss Artikel 28 Anlageberater und Anlageausschuss Artikel 28 Anlageberater und Anlageausschuss     
 
Die Verwaltungsgesellschaft oder der Fondsmanager können unter eigener Verantwortung und 
auf eigene Kosten Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich durch einen Anlageausschuss 
beraten lassen.  
 
Der Anlageberater hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten beraten 
zu lassen. Er ist jedoch nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Verwaltungsgesellschaft, die Erfüllung seiner Aufgaben einem Dritten zu übertragen. Sofern der 
Anlageberater seine Aufgaben mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft einem 
Dritten übertragen hat, so hat der Anlageberater die dafür entstehenden Kosten selbst zu tragen. 
In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst.  
 
Artikel 29 Häufigkeit und Einberufung Artikel 29 Häufigkeit und Einberufung Artikel 29 Häufigkeit und Einberufung Artikel 29 Häufigkeit und Einberufung     
    
Der Verwaltungsrat tritt, auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder 
an dem in der Einladung angegebenen Ort, so oft zusammen, wie es die Interessen der 
Investmentgesellschaft erfordern, mindestens jedoch einmal im Jahr.  
 
Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens 48 (achtundvierzig) Stunden vor der Sitzung 
des Verwaltungsrates schriftlich einberufen, es sei denn die Wahrung der vorgenannten Frist ist 
aufgrund von Dringlichkeit unmöglich. In diesen Fällen sind Art und Gründe der Dringlichkeit im 
Einberufungsschreiben anzugeben.  
 
Ein Einberufungsschreiben ist, sofern jedes Verwaltungsratsmitglied sein Einverständnis 
schriftlich, mittels Brief oder Telefax gegeben hat, nicht erforderlich.  
 
Eine gesonderte Einberufung ist nicht erforderlich, wenn eine Sitzung des Verwaltungsrates zu 
einem Termin und an einem Ort stattfindet, die in einem im Voraus vom Verwaltungsrat 
gefassten Beschluss festgelegt sind.  
 
Artikel 30 Sitzungen des Verwaltungsrates Artikel 30 Sitzungen des Verwaltungsrates Artikel 30 Sitzungen des Verwaltungsrates Artikel 30 Sitzungen des Verwaltungsrates     
    
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilhaben, auch 
indem es schriftlich, mittels Brief oder Telefax ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen 
Bevollmächtigten ernennt.  
 
Darüber hinaus kann jedes Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung des Verwaltungsrates im 
Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, 
welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung des Verwaltungsrates einander 
hören können, teilnehmen. Diese Art der Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser 
Sitzung des Verwaltungsrates gleich.  
 
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Verwaltungsratsmitglieder bei der Sitzung des Verwaltungsrates zugegen oder vertreten ist. Die 
Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden bzw. vertretenen 
Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des 
Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.  
 
Die Verwaltungsratsmitglieder können, mit Ausnahme von im Umlaufverfahren gefassten 
Beschlüssen, wie nachfolgend beschrieben, nur im Rahmen von Sitzungen des 
Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft, die ordnungsgemäß einberufen worden sind, 
Beschlüsse fassen.  
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Die Verwaltungsratsmitglieder können einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. In 
diesem Falle sind die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebenen Beschlüsse 
gleichermaßen 
 
gültig und vollzugsfähig wie solche, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und 
abgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrates gefasst wurden. Diese Unterschriften können auf 
einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien desselben Dokumentes gemacht werden 
und können mittels Brief oder Telefax eingeholt werden.  
 
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse und Pflichten der täglichen Verwaltung an juristische 
oder natürliche Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen, delegieren und 
diesen für ihre Tätigkeiten Gebühren und Provisionen zahlen, die im einzelnen in Artikel 38 
beschrieben sind.  
 
Artikel 31 Protokolle Artikel 31 Protokolle Artikel 31 Protokolle Artikel 31 Protokolle     
    
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die in ein 
diesbezügliches Register eingetragen und vom Sitzungsvorsitzenden und vom Sekretär 
unterschrieben werden.  
 
Abschriften und Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder 
von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.  
 
Artikel 32 Zeichnungsbefugnis Artikel 32 Zeichnungsbefugnis Artikel 32 Zeichnungsbefugnis Artikel 32 Zeichnungsbefugnis     
    
Die Investmentgesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 
rechtlich gebunden. Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglied(er) 
ermächtigen, die Investmentgesellschaft durch Einzelunterschrift zu vertreten. Daneben kann der 
Verwaltungsrat andere juristische oder natürliche Personen ermächtigen, die 
Investmentgesellschaft entweder durch Einzelunterschrift oder gemeinsam mit einem 
Verwaltungsratsmitglied oder einer anderen vom Verwaltungsrat bevollmächtigten juristischen 
oder natürlichen Person rechtsgültig zu vertreten.  
 
Artikel 33 Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 33 Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 33 Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 33 Unvereinbarkeitsbestimmungen     
    
Kein Vertrag, kein Vergleich oder sonstiges Rechtsgeschäft, das die Investmentgesellschaft mit 
anderen Gesellschaften schließt, wird durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein 
oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der 
Investmentgesellschaft irgendwelche Interessen in oder Beteiligungen an irgendeiner anderen 
Gesellschaft haben, oder durch die Tatsache, dass sie Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, 
Direktor, Geschäftsführer, Bevollmächtigter oder Angestellter der anderen Gesellschaft sind.  
 
Dieses(r) Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der 
Investmentgesellschaft, welches(r) zugleich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer 
Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit der die 
Investmentgesellschaft Verträge abgeschlossen hat oder mit der sie in einer anderen Weise in 
geschäftlichen Beziehungen steht, wird dadurch nicht das Recht verlieren, zu beraten, 
abzustimmen und zu handeln, was die Angelegenheiten, die mit einem solchen Vertrag oder 
solchen Geschäften in Verbindung stehen, anbetrifft.  
 
Falls aber ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse 
in irgendwelcher Angelegenheit der Investmentgesellschaft hat, muss dieses 
Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Investmentgesellschaft den 
Verwaltungsrat über dieses persönliche Interesse informieren, und er wird weder mit beraten 
noch am Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und 
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über das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder Bevollmächtigten 
muss bei der nächsten Generalversammlung erstattet werden.  
 
Der Begriff „persönliches Interesse“, wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine 
Anwendung auf jedwede Beziehung und jedwedes Interesse, die nur deshalb entstehen, weil 
das 
 
Rechtsgeschäft zwischen der Investmentgesellschaft einerseits und dem Fondsmanager, der 
Zentralverwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, der oder den Vertriebsstellen (bzw. ein 
mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder jeder anderen von der 
Investmentgesellschaft benannten Gesellschaft andererseits geschlossen wird.  
 
Die vorhergehenden Bestimmungen sind in Fällen, in denen die Depotbank Partei eines solchen 
Vertrages, Vergleiches oder sonstigen Rechtsgeschäftes ist, nicht anwendbar.  
 
Artikel 34 Schadloshaltung Artikel 34 Schadloshaltung Artikel 34 Schadloshaltung Artikel 34 Schadloshaltung     
    
Die Investmentgesellschaft verpflichtet sich, jedes(n) der Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, 
Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, ihre Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter 
schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen und Haftungen irgendwelcher Art, sofern die 
Betroffenen ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt haben, und diese für sämtliche Kosten, 
Ausgaben und Verbindlichkeiten, die anlässlich solcher Klagen, Verfahren, Forderungen und 
Haftungen entstanden sind, zu entschädigen.  
 
Das Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte zugunsten des Verwaltungsratsmitgliedes, 
Direktors, Geschäftsführers oder Bevollmächtigten nicht aus.  
 
VII. Wirtschaftsprüfer VII. Wirtschaftsprüfer VII. Wirtschaftsprüfer VII. Wirtschaftsprüfer     
    
Artikel 35 Wirtschaftsprüfer Artikel 35 Wirtschaftsprüfer Artikel 35 Wirtschaftsprüfer Artikel 35 Wirtschaftsprüfer     
    
Die Kontrolle der Jahresberichte der Investmentgesellschaft ist einer 
Wirtschaftsprüfergesellschaft bzw. einem oder mehreren Wirtschaftsprüfer(n) zu übertragen, die 
im Großherzogtum Luxemburg zugelassen ist/ sind und von der Generalversammlung ernannt 
wird/ werden.  
 
Der/ die Wirtschaftsprüfer ist/ sind für eine Dauer von bis zu sechs Jahren ernannt und kann/ 
können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.  
 
VIII. Allgemeines und Schlussbestimmungen VIII. Allgemeines und Schlussbestimmungen VIII. Allgemeines und Schlussbestimmungen VIII. Allgemeines und Schlussbestimmungen     
    
Artikel 36 Verwendung der Erträge Artikel 36 Verwendung der Erträge Artikel 36 Verwendung der Erträge Artikel 36 Verwendung der Erträge     
    
1. Der Verwaltungsrat kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Aktionäre 

dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. 
Dies findet für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zu dem 
Verkaufsprospekt Erwähnung.  
 

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne 
kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne, sonstige Aktiva sowie, in 
Ausnahmefällen, auch Kapitalanteile zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-
Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 12 
dieser Satzung sinkt.  
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3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Aktien ausgezahlt. 
Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisaktien vorgenommen 
werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar ausgezahlt werden. Erträge, die fünf 
Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht wurden, 
verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfonds.  
 

4. Ausschüttungen an Inhaber von Namensaktien erfolgen grundsätzlich durch die Reinvestition 
des Ausschüttungsbetrages zu Gunsten des Inhabers von Namensaktien. Sofern dies nicht 
gewünscht ist, kann der Inhaber von Namensaktien innerhalb von zehn Tagen nach Zugang 
der Mitteilung über die Ausschüttung bei der Register- und Transferstelle die Auszahlung auf 
das von ihm angegebene Konto beantragen. Ausschüttungen an Inhaber von Inhaberaktien 
erfolgen in der gleichen Weise wie die Auszahlung des Rücknahmepreises an die Inhaber 
von Inhaberaktien.  
 

5. Sofern effektive Stücke ausgegeben wurden, erfolgt die Auszahlung der Ausschüttungen 
gegen Vorlage des jeweiligen Ertragsscheins bei den von der Investmentgesellschaft 
benannten Zahlstellen. Ausschüttungen, die erklärt, aber nicht auf eine ausschüttende 
Inhaberaktie ausgezahlt wurden, insbesondere wenn, im Zusammenhang mit effektiven 
Stücken, kein Ertragsschein vorgelegt wurde, können nach Ablauf eines Zeitraums von fünf 
Jahren ab der erfolgten Zahlungserklärung, vom Aktionär einer solchen Aktie nicht mehr 
eingefordert werden und werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen der 
Investmentgesellschaft gutgeschrieben und, sofern Aktienklassen gebildet wurden, der 
jeweiligen Aktienklasse zugerechnet. Auf erklärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt 
Ihrer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt.  
 

Artikel 37 Berichte Artikel 37 Berichte Artikel 37 Berichte Artikel 37 Berichte     
 
Der Verwaltungsrat erstellt für die Investmentgesellschaft einen geprüften Jahresbericht sowie 
einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum 
Luxemburg.  
 
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht der 

Verwaltungsrat einen geprüften Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen des 
Großherzogtums Luxemburg.  
 

2. Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht der 
Verwaltungsrat einen ungeprüften Halbjahresbericht.  
 

3. Sofern dies für die Berechtigung zum Vertrieb in anderen Ländern erforderlich ist, können 
zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt werden.  

 
Artikel 38 Kosten Artikel 38 Kosten Artikel 38 Kosten Artikel 38 Kosten     
 
Der jeweilige Teilfonds trägt die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem 
Vermögen entstehen:  
 
1.  Die Verwaltungsgesellschaft kann aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung 

erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds 
in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese Vergütung 
versteht sich zuzüglich einer Mehrwertsteuer.  

 
2.  Sofern ein Fondsmanager vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser aus dem jeweiligen 

Teilfondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und 
Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
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Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer.  

 
Daneben kann der Fondsmanager aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens eine 
wertentwicklungsorientierte Vergütung („Performance-Fee“) erhalten  
 
Neben der Vergütung des Fondsmanagers wird dem jeweiligen Teilfondsvermögen 
mittelbar eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds berechnet.  
Soweit die Investmentgesellschaft Anteile eines Zielfonds erwirbt, der  
 
a) von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, die mit der Investmentgesellschaft 

durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, oder  
 

b) vom Fondsmanager dieser Investmentgesellschaft oder bei dem der Fondsmanager 
dieser Investmentgesellschaft ebenfalls die Funktion des Fondsmanagers wahrnimmt 
oder von einer Gesellschaft verwaltet wird, bei der ein oder mehrere Mitglieder der 
Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrates gleichzeitig Mitglieder der 
Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft oder einer 
anderen Gesellschaft, die mit dem Fondsmanager dieser Investmentgesellschaft 
verbunden ist, sind dürfen dem jeweiligen Teilfondsvermögen keine 
Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge sowie keine Verwaltungsvergütung für die 
Zielfonds berechnet werden. Das Verbot gilt ferner im Falle der Anlage in Anteile an 
Zielfonds, die mit der Investmentgesellschaft in der vorstehenden Weise verbunden 
sind. Leistungsbezogene Vergütungen und Gebühren für das Fondsmanagement 
sowie für die Anlageberatung fallen ebenfalls unter den Begriff der 
„Verwaltungsvergütung“ und sind deshalb mit einzubeziehen. Bei der 
Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, dass der Fondsmanager 
seine Vergütungen für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden 
Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den 
erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung verkürzt.  
 
Soweit einzelne Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegen, die von anderen 
Gesellschaften aufgelegt und/ oder verwaltet werden, sind gegebenenfalls der 
jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu 
berücksichtigen. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, 
die dem Teilfondsvermögen gemäß den Bestimmungen dieser Satzung und des 
Verkaufsprospektes (nebst Satzung und Anhang) belastet werden, Kosten für das 
Management und die Verwaltung der Zielfonds, in welchen die einzelnen Teilfonds 
anlegen, sowie die Depotbankvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern 
sowie sonstige Kosten und Gebühren, auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds 
anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten 
entstehen kann.  

 
3.   Sofern ein Anlageberater vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser eine Vergütung 

erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds 
in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese Vergütung 
versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

 
Daneben kann der Anlageberater aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens eine 
wertentwicklungsorientierte Vergütung („Performance-Fee“) erhalten. 
 
Diese Performance-Fee kann entweder auf den gesamten Nettowertzuwachs, oder den 
einen bestimmten Mindestprozentsatz oder eine Benchmark (die Wertentwicklung eines 
bestimmten Wertpapierindex im selben Zeitraum) übersteigenden Teil des 
Nettowertzuwachses gerechnet werden. In einem Geschäftsjahr netto erzielte 
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Wertminderungen werden auf das folgende Geschäftsjahr zum Zwecke der Berechnung 
der Performance-Fee vorgetragen. Die prozentuale Höhe sowie der Berechnungsmodus 
einer etwaigen Performance-Fee wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden 
Anhang zu dem Verkaufsprospekt aufgeführt.  
 

4.  Die Depotbank und die Zentralverwaltungsstelle erhalten für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
aus dem Depotbank- und dem Zentralverwaltungsvertrag eine in Luxemburg bankübliche 
Vergütung die monatlich nachträglich berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt 
wird. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

 
5.  Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Register- 

und Transferstellenvertrag eine in Luxemburg bankübliche Vergütung, die als Festbetrag 
je Anlagekonto bzw. je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan am Ende eines jeden 
Jahres aus dem Teilfondsvermögen zahlbar ist.  

 
6.  Sofern eine Vertriebsstelle vertraglich verpflichtet wurde, kann diese aus dem jeweiligen 

Teilfondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und 
Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer.  

 
7.  Der jeweilige Teilfonds und / oder die Anteilklassen tragen neben den vorgenannten 

Kosten, die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen 
entstehen:  

 
a)  Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der 

Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallen, insbesondere bankübliche 
Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und 
Rechten des Fonds bzw. eines Teilfonds und deren Verwahrung, die 
banküblichen Kosten für die Verwahrung von ausländischen Investmentanteilen 
im Ausland;  

 
b)  alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen 

Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream Banking S.A.) 
für die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Rechnung gestellt werden, 
sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im 
Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des jeweiligen Teilfonds in 
Fondsanteilen anfallen;  

 
c)  die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Inhaberanteilen;  
 
d)  darüber hinaus werden der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der 

Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Transferstelle die im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallenden eigenen 
Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche 
Inanspruchnahme Dritter entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet. 
Die Depotbank erhält des Weiteren bankübliche Spesen;  

 
e) bankübliche Vergütungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der 

Promotorenfunktion 
 
f)  Steuern, die auf das Teilfondsvermögen bzw. Teilfondsvermögen, dessen 

Einkommen und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben 
werden;  
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g)  Kosten für die Rechtsberatung, die der Investmentgesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse 
der Aktionäre des jeweiligen Teilfonds handelt; 

 
h)  Kosten des Wirtschaftsprüfers;  
 
i)  Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck 

und den Versand sämtlicher Dokumente für die Investmentgesellschaft, 
insbesondere etwaiger Anteilzertifikate sowie Ertragsschein- und 
Bogenerneuerungen, des vereinfachten Verkaufsprospektes, des 
Verkaufsprospektes (nebst Satzung und Anhang), der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die 
Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung 
in den Ländern in denen die Aktien der Investmentgesellschaft bzw. eines 
Teilfonds vertrieben werden sollen, die Korrespondenz mit den betroffenen 
Aufsichtsbehörden.  

 
j)  Die Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bzw. einen Teilfonds 

bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die 
Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer 
Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der 
Investmentgesellschaft.  

 
k)  Kosten, im Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung;  
 
l)  Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem 

Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen;  
 
m)  Versicherungskosten;  
 
n)  Vergütungen, Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Vertriebsstellen 

sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen;  

 
o)  Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, die gemäß Artikel 4 der Satzung 

aufgenommen werden;  
 
p)  Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;  
 
q)  Auslagen und etwaige Vergütungen des Verwaltungsrates der 

Investmentgesellschaft; 
 
r)  Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft bzw. einzelner Teilfonds und 

die Erstausgabe von Aktien;  
 
s)  generelle Betriebskosten des Fonds; 

t)  weitere Kosten der Verwaltung, welche im Rahmen einer Pauschalvergütung von 
bis zu 0,10% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens zu Gunsten der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Investmentgesellschaft erhoben werden kann, 
betreffend insbesondere (i) der Wahrnehmung von Koordinationsaufgaben im 
Zusammenhang mit der Zulassung des Fonds bzw. einzelner Teilfonds und dem 
Vertrieb bzw. dem Anbieten von Anteilen in anderen Ländern, (ii) die Prüfung von 
spezifischen Marketingmaterialien sowie (iii) sonstige über die standardmäßigen 
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Verwaltungsaufgaben hinausgehenden Tätigkeiten sowie sonstige operative 
Aufwendungen.  

u)  Weitere Kosten der Verwaltung einschließlich Kosten für Interessenverbände; 
 
v)  gegebenenfalls Kosten für Performance-Attribution;  
 
w)  gegebenenfalls Kosten, die im Zusammenhang mit der Implementierung, Nutzung 

und Wartung eines automatisierten Order-Management-Systems, oder sonstigen 
für den Fonds bzw. Teilfonds genutzten IT-Systemen (inklusive Hardware und 
Software) für den Fonds bzw. Teilfonds entstehen; und 

x)  Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds bzw. der Teilfonds durch national 
und international anerkannte Rating Agenturen.  

 
y)  Kosten betreffend des Währungs - Hedgings 

 
Sämtliche Kosten werden zunächst den ordentlichen Erträgen und den Kapitalgewinnen und 
zuletzt dem jeweiligen Teilfondsvermögen angerechnet.  
 
Die Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft (welche unter anderem folgende Kosten 
beinhalten können: Strukturierung und Abstimmung der Fondsunterlagen sowie 
fondsspezifischen Dokumente, externe Beratung, Abstimmung des Auflageprozesses mit den 
entsprechenden Dienstleistern) und die Erstausgabe von Aktien werden zu Lasten des 
Vermögens der bei Gründung bestehenden Teilfonds über die ersten fünf Geschäftsjahre 
abgeschrieben werden.  
 
Die Aufteilung der Gründungskosten sowie der o.g. Kosten, welche nicht ausschließlich im 
Zusammenhang mit einem bestimmten Teilfondsvermögen stehen, erfolgt auf die jeweiligen 
Teilfondsvermögen pro rata durch die Investmentgesellschaft. Kosten, die im Zusammenhang 
mit der Auflegung weiterer Teilfonds entstehen, werden zu Lasten des jeweiligen 
Teilfondsvermögens, dem sie zuzurechnen sind, innerhalb einer Periode von längstens fünf 
Jahren nach Auflegung abgeschrieben.  
 
Sämtliche vorbezeichnete Kosten, Gebühren und Ausgaben verstehen sich zuzüglich einer 
gegebenenfalls anfallenden Mehrwertsteuer. 
 
 
Artikel 39 Geschäftsjahr Artikel 39 Geschäftsjahr Artikel 39 Geschäftsjahr Artikel 39 Geschäftsjahr     
 
Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 01. April und endet am 31. März eines 
jeden Jahres.  
 
Artikel 40 Depotbank Artikel 40 Depotbank Artikel 40 Depotbank Artikel 40 Depotbank     
 
1. Die Investmentgesellschaft hat eine Bank mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg als 

Depotbank bestellt. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz vom 20. 
Dezember 2002, dem Depotbankvertrag, dieser Satzung sowie dem Verkaufsprospekt 
(nebst Satzung und Anhang).  
 

2. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der 
Aktionäre gegen die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen die Depotbank durch die Aktionäre nicht aus.  
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Artikel 41 SatzArtikel 41 SatzArtikel 41 SatzArtikel 41 Satzungsänderung ungsänderung ungsänderung ungsänderung     
 
Diese Satzung kann jederzeit durch Beschluss der Aktionäre geändert oder ergänzt werden, 
vorausgesetzt, dass die in dem Gesetz vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen über 
Beschlussfähigkeit und Mehrheiten bei der Abstimmung eingehalten werden.  
 
Artikel 42 Allgemeines Artikel 42 Allgemeines Artikel 42 Allgemeines Artikel 42 Allgemeines     
 
Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf die Bestimmungen des 
Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 verwiesen. 
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